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EDITORIAL

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

Dann überlege ich: Wenn ich meine Arbeit 
auch so machen würde… es folgt gedank-
lich ein Super-GAU aus meinem Arbeits-
feld. Natürlich hab ich vom Autobahnbau-
en keine Ahnung. Aber vom Organisieren 
in Sachen Corona mittlerweile schon.

Schutzausrüstung
Wir haben eine ASVG-Novelle, die regelt, 
wer was zu tun und zu bezahlen hat, damit 
Schutzausrüstung bei Ihnen ankommt. 
Verlässlich, regelmäßig und österreichweit 
einheitlich. In Wien können die KollegIn-
nen 60 (sechzig) FFP2-Masken pro Woche 
abholen-formlos, gratis und seit Monaten 
… Sie haben kürzlich 20 (zwanzig) bekom-
men. Erstmalig seit April oder Mai? Wir ar-
beiten an einer Verteilungslösung über die 
Kammer, wenn denn dann wieder einmal 
was kommt.

Quarantäne
In Kärnten werden ganze Ordinationen 
wegen Kontakten in Quarantäne ge-
schickt, obwohl Arzt/Ärztin und PatientIn 
richtlinienkonform MNS getragen haben 
und damit Kontaktpersonen Klasse 2 sind. 
Selbst wenn Sie wollten, könnten Sie nicht 
regelhaft mit FFP2-Masken arbeiten, außer 
Sie kaufen sie selbst. 

Fast-Track
Anderswo gibt es Fast-Track-Testungen für 
Betroffene aus dem niedergelassenen Be-

reich, wir versuchen gerade selbst etwas 
Derartiges zu stricken. Vielleicht wird es 
das bereits geben, wenn Sie diese Zeilen 
lesen. Dabei könnten wir uns gemütlich 
zurücklehnen, Sie gehen in behördlich an-
geordnete Quarantäne und lassen sich Ih-
ren Verdienstentgang und Ihre Kosten 
vom Staat rückvergüten. 

Honorar für Tests
Testen-Testen-Testen auch in Ordinatio-
nen: wir haben seit 22.10. eine Verordnung 
zur Durchführung und Abrechnung der 
Tests in den Ordinationen. Gut so. Aber es 
wurde nicht zeitgleich die Abrechnung mit 
der Kasse geregelt und es gibt die Tests 
nicht auf dem Markt. PatientInnen verlan-
gen lautstark danach, da Medien frohen 
Mutes von der enormen Verbesserung be-
richten.

Schnelltests?
Dem Vernehmen nach evaluiert die AGES 
gerade diverse Schnell- (Antigen-) Tests, 
ebenso sollen angeblich in Zukunft 
Schnelltests einer bestimmten Firma in 
größerer Menge regelmäßig nach Öster-

reich geliefert werden. Auch das wären In-
formationen von großem Wert für die Pla-
nung Ihrer Abläufe. 
Dabei ist die epidemiologische Lage noch 
relativ gut in Kärnten. Aber glauben Sie 
wirklich, dass auf oben zitierter Baustelle 
mit Hochdruck und großem Output gear-
beitet würde, wenn hier regelmäßig enor-
me Staus und Unfälle passierten? Dass sich 
die Bauzeit halbieren würde unter Druck? 
Nie passiert in der Geschichte des österrei-
chischen Autobahnbaus.

Eben. Auch wenn Corona ungemütlich 
werden sollte, hätte niemand den Akut-
plan. 
Wir brauchen Lösungen für die angespro-
chenen Themen und Informationen und 
zwar pronto. Gestern. Letztes Monat.

Zeit genug war, meint
Ihre Petra Preiss

PS: und es ist nicht so, dass keiner was ge-
sagt hätte …

geht es Ihnen auch manchmal so? Sie fahren bei einer Autobahnbaustelle vorbei –  
kilometerlang alles eng, abgesperrt – aber niemand arbeitet. Auf der Rückfahrt,  
Tage später, wiederum tagsüber: das gleiche. 

Wir brauchen Lösungen für die angesprochenen Themen und 
Informationen und zwar pronto. Gestern. Letztes Monat.
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KABEG VORDIENSTZEITEN

Freude, schöner Götterfunken
Anspruch und Wirklichkeit haben in manchen Fällen nicht viel gemeinsam. Besonders deutlich  

wird dies oft bei der Haltung zur EU, wenn auf der einen Seite einheitliche Regeln gefordert, diese aber 
postwendend möglichst restriktiv angewendet oder gleich überhaupt nicht eingehalten werden.  

Ein gutes Beispiel dafür ist die Behandlung von Vordienstzeiten in der KABEG.

Die alte Redewendung „Wasser predigen 
und Wein trinken“ umschreibt treffend das 
Prinzip der politischen Sonntagsrede ins-
besondere zur europäischen Einheit. Da 
werden die Reisefreiheit, die Überwin-
dung von Grenzen und die Freizügigkeit 
des Arbeitsmarktes als Maßnahmen gefei-
ert, mit denen die frühere Uneinigkeit be-
zwungen wurde. 
Diese Errungenschaften werden als Beispiel 
dafür herangezogen, wie man innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der EU langfristig ein 
friedliches Zusammenleben ohne Chauvi-
nismus und Diskriminierung erreichen 
kann. Eine moderne weltoffene Haltung 
also gegenüber dem nationalistisch ange-
hauchten Kirchturmdenken von früher.
Wenn man aber selbst - insbesondere fi-
nanziell - dazu beitragen soll, diese fort-
schrittlichen Werte zu verwirklichen, kann 
sich die in der Sonntagsrede zum Aus-
druck gebrachte Haltung bis zur Unkennt-
lichkeit relativieren. 
Zum Beispiel: Die Höhe der Gehälter von 
Vertragsbediensteten bei Bund, Ländern 
und Gemeinden bemisst sich unter ande-
rem nach der Anzahl zurückgelegter 
Dienstjahre beim aktuellen Dienstgeber 
und der Vordienstzeiten bei anderen 
Dienstgebern oder Ausbildungseinrich-
tungen. Nach den Prinzipien der EU dürfen 
bei der Anrechnung dieser Vordienstzei-
ten Arbeitnehmer aus anderen Mitglieds-
staaten gegenüber Österreichern nicht 
ungleich behandelt werden. Werden sie 
aber; das wurde bereits in mehreren Ge-
richtsverfahren festgestellt und kritisiert. 
Die Reaktion auf diese Urteile war der Ver-
such, die Vertragsbedienstetengesetze in 
diesem Punkt zu „sanieren“. Das geschah 
allerdings nicht so, dass etwa die bis dahin 
geltenden günstigen Anrechnungsbe-
stimmungen auf alle EU-Bürger gleicher-
maßen zur Anwendung kommen. Viel-
mehr wurden in der Folge die Anrech-
nungsbestimmungen für alle Vertragsbe-
diensteten (also auch die Inländer) ein-
schränkend geändert. Und damit werden 

dann alle gleich (schlecht) behandelt. So-
wohl beim Bund als auch in den Bundes-
ländern wurde dies teilweise durch das 
rückwirkende Inkrafttreten über Jahr-
zehnte bewirkt.
Diese Sanierungsschritte waren jedoch 
nicht immer erfolgreich, sondern provo-
zierten neuerliche Gerichtsverfahren. 
Auch nach der Anwendung der neuen Be-
stimmungen fanden nämlich immer noch 
Ungleichbehandlungen statt. Dies führte 
insbesondere für eine Ärztin, die bei der 
KABEG angestellt war und mit Unterstüt-
zung der Ärztekammer für Kärnten auslän-
dische Vordienstzeiten einklagte, zu einer 
erheblichen Nachzahlung.
In der KABEG sind noch weitere Ärzte aus 
anderen EU-Staaten beschäftigt, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls erfolg-
reich die Anrechnung ausländischer Vor-
dienstzeiten gerichtlich durchsetzen 
könnten. Das betrifft zunächst einmal die 
ganz normalen Vordienstzeiten für die 
Ausbildung zum Arzt und die danach er-
worbene Berufserfahrung in einem An-
stellungsverhältnis.
Die Anrechnung dieser Zeiten scheitert 
hauptsächlich daran, dass sie nicht in Kran-
kenanstalten von Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder und Gemeinden) verbracht 
wurden. Dies wurde in den erwähnten Ge-

richtsurteilen als diskriminierend erachtet. 
Trotzdem wurden von den Krankenanstal-
tenträgern nur denjenigen EU-Ärzten wei-
tere Vordienstzeiten zuerkannt, die selbst 
eine Klage eingereicht hatten.
Daneben erfolgen in Kärnten weitere Un-
gleichbehandlungen, die sich aus dem 
spezifisch für Ärzte in der KABEG gelten-
den Einreihungsbestimmungen ergeben. 
Wir haben die unseres Erachtens in diesen 
Fällen zustehenden Ansprüche berechnet 
und folgende Differenzen festgestellt:
Würde ein KABEG-Arzt nach erfolgreicher 
Absolvierung der Facharztausbildung bei-
spielsweise mit 30.4.2020 aufgrund seiner 
bis dorthin erworbenen Vordienstzeiten 
und Dienstzeiten etwa in ks 4/6 oder ks 4/7 
einzustufen sein (eine niedrigere Einstu-
fung kommt selten in Betracht), so erreicht 
er aufgrund der Anwendung von § 42 Abs 
4 mit 1.7.2020 die Entlohnungsgruppe ks4, 
Stufe 8, und würde in der Folge nach je 
zwei Jahren in die weiteren Stufen ks 4/9, 
ks 4/10 usw. vorrücken.
Das gleiche gilt zwar für einen Arzt aus ei-
nem anderen Mitgliedsstaat (im Folgen-
den EU-Arzt), wenn er unmittelbar nach 
der Erlangung der Berufsberechtigung als 
Facharzt in der KABEG angestellt wird. Un-
terschiede treten jedoch bei folgenden 
Fällen auf: 
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Tritt der EU-Arzt nicht unmittelbar nach 
Erlangung dieser Berufsberechtigung in 
die KABEG ein, beispielsweise erst mit 
1.5.2022 und hat die Berufsberechtigung 
ebenfalls mit 30.4.2020 erlangt und diesel-
ben Vordienstzeiten erworben, wird er 
niedriger als in ks 4/8 eingestuft, die Vorrü-
ckung in ks 4/8 erfolgt erst ab 1.7.2022 und 
die Vorrückung in ks 4/9 erst ab 1.7.2024.
Obwohl die Berufsberechtigung zum glei-
chen Zeitpunkt erlangt wurde und der Be-
ruf als Facharzt in der gleichen Dauer aus-
geübt wurde, verliert also der EU-Arzt ge-
genüber dem KABEG-Arzt bis zu zwei Ge-
haltsstufen je nach späterem Eintrittsda-
tum. Das Eintrittsdatum wird bei EU-Ärz-
ten von der KABEG also anscheinend so 
betrachtet, als würde die Verwendung als 
Facharzt erst ab diesem Zeitpunkt erfol-
gen und nicht ab dem Zeitpunkt der tat-
sächlichen Verwendung bei einem ande-
ren Krankenanstaltenträger.
Über dieses Beispiel hinausgehend ergibt 
sich bei EU-Ärzten, die erst zu einem Zeit-
punkt in die KABEG eintreten, in der sie 

aufgrund ihrer Vordienstzeiten die Stufe 
ks4/8 bereits erreicht haben, der weitere 
Unterschied, dass der EU-Arzt jedenfalls zu 
keinem Zeitpunkt außerordentlich oder 
rückwirkend in ks 4/8 eingestuft wird, son-
dern sich die Einstufung ausschließlich aus 
den erworbenen Vordienstzeiten ergibt.
Bis jetzt ergeben sich keine Anzeichen da-
für, dass der KABEG oder ihrem Eigentü-
mer, dem Land Kärnten, die bereits festge-
stellten Diskriminierungen von EU-Bür-
gern peinlich sind. Im Gegenteil: Die er-
folgreiche gerichtliche Durchsetzung von 
Ansprüchen aus dem Titel der Gleichbe-
handlung wird von manchen Vertretern 
dieser Institutionen unverhohlen als inak-
zeptable Belastung des Landesbudgets 
oder der Steuerzahler kritisiert.
Und daher ist nicht zu hoffen, dass in die-
sem Zusammenhang die auch von unse-
ren Landespolitikern vielgelobten Werte 
der EU für alle Betroffenen ohne Gerichts-
verfahren zur Anwendung kommen wer-
den. Die Kurie der angestellten Ärzte wird 
jedenfalls weiterhin alle erdenklichen 

Schritte unternehmen oder unterstützen, 
mit der auch eine finanzielle Gleichbe-
handlung aller Ärztinnen und Ärzte in der 
KABEG erreicht werden kann.
Manche werden sich jetzt fragen, ob die 
hier dargestellten Diskriminierungen nicht 
auch inländische Ärzte betreffen, wenn sie 
Vordienstzeiten außerhalb von Gebiets-
körperschaften nachweisen können. Aber 
das betrifft ein anderes Sonntagsrede-
Thema, nämlich das der Gleichbehand-
lung (oder Diskriminierung) von Inländern. 
Und damit beschäftigen wir uns in der 
nächsten Ausgabe. 

KAD Dr. Bernd Adlassnig

Was habe ich vom „Ius“?
In Ärztekreisen wird unter dem „Ius“ die Berufsberechtigung als Arzt für Allgemeinmedizin verstanden. 

Dies ist insofern nicht ganz richtig, als es natürlich auch ein „Ius“ für Fachärzte gibt.  
Wir stellen hier aber die Vorteile des ersteren vor.

Ärzte sind bei der Ausübung ihres Berufes 
grundsätzlich auf ihr Sonderfach einge-
schränkt. Die Übernahme darüber hinaus-
gehender Kompetenzen stellt eine soge-
nannte „Fachüberschreitung“ dar und 
kann zumindest disziplinarrechtlich be-
straft werden.

Ausnahmen von dieser Fachbeschrän-
kung bestehen nur in folgenden 
Fällen: 
1.	Tätigkeit als Notarzt
2.	Tätigkeit als Arbeitsmediziner
3.	Behandlungen im Zuge der Pandemie
4.	Ärzte für Allgemeinmedizin

Ärzten, die die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin absolviert haben, steht 
damit ein wesentlich breiteres Feld an Be-
rufsmöglichkeiten zur Verfügung, als rei-
nen Fachärzten. Sie können sich als 

Schulärztinnen/-ärzte, Arbeitsmedizine-
rInnen, UmweltmedizinerInnen betätigen 
oder Ärzte für Allgemeinmedizin in ihren 
Ordinationen vertreten. Teilweise können 
sie auch mit unten näher genannten Ein-
schränkungen in unterschiedlichen Spi-
talsabteilungen eingesetzt werden. 
Auch wenn diese Flexibilität vielleicht 
nicht sofort benötigt wird, erlangt man da-
mit für die Zukunft Ausweichmöglichkei-
ten, wenn, aus welchen Gründen immer, 
eine Facharzttätigkeit nicht mehr attraktiv 
erscheint.
Ärzte für Allgemeinmedizin können (theo-
retisch) - jedenfalls berufsrechtlich - jede 
denkbare ärztliche Tätigkeit ausüben, 
ohne mit der Fachbegrenzung in Konflikt 
zu geraten. Allerdings werden Allgemein-
mediziner, sobald sie fachärztliche Tätig-
keiten ausüben, dabei am Maßstab eines 
entsprechenden Facharztes gemessen.

Der Allgemeinmediziner muss sich also al-
les, was über den Inhalt der Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin hinaus-
geht, selbst zutrauen können. Und das 
wird nur dann der Fall sein, wenn er auf 
welchen nachweisbaren Wegen immer, 
Kenntnisse und Fertigkeiten im Zusam-
menhang mit den entsprechenden fach-
ärztlichen Tätigkeiten erworben hat.
Nicht möglich ist daher der von einem 
Dienstgeber möglicherweise geforderte 
Einsatz als Ersatz für einen Facharzt. Zwar 
sieht beispielsweise die Kärntner Kranken-
anstaltenordnung vor, dass Ärzte für All-
gemeinmedizin eine Fachabteilung ärzt-
lich während der Rufbereitschaft von 
Fachärzten betreuen können. Allerdings 
ist dies nur unter den soeben genannten 
Einschränkungen und mit der Zustim-
mung des betroffenen Arztes zulässig.

KAD Dr. Bernd Adlassnig

Diese Sanierungsschritte waren  
jedoch nicht immer erfolgreich, 
sondern provozierten neuerliche  

Gerichtsverfahren.
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ENQUETE LAND KÄRNTEN

Die Expertise der ÄrztInnen 
einbeziehen

Eine COVID-Debatte im Kärntner Landtag Ende September sollte die aktuelle Situation darstellen  
und offene Fragen aufzeigen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Als Redner geladen waren auch  

Ärztekammerpräsidentin Dr. Petra Preiss und Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar.

Dr. Preiss fand in ihrer Analyse der vergan-
genen Monate „vieles, das mir sehr gut ge-
fallen hat und vieles, das überhaupt nicht 
funktioniert hat“. Wenn man das Krisen-
management nach dem Qualitätsmanage-
mentsystem PDCA (Plan – Do – Check – 
Act) hinterfrage, komme man zu dem 
Schluss, dass anstelle des P ein großes I für 
Improvisieren gestanden sei. „Aber das ha-
ben wir sehr gut hingekriegt“, sagte Dr. 
Preiss. 
In diesem Zusammenhang hob sie die her-
vorragende Zusammenarbeit mit der Sani-
tätsdirektion hervor. Stolz sei sie auch dar-
auf, dass in der Krisenzeit trotz der großen 
Unsicherheit nahezu alle Ordinationen ge-
öffnet geblieben seien. Und eine besonde-
re Leistung sei der COVID-Visitendienst ge-
wesen, der in einer beispielhaften Zusam-
menarbeit aller Beteiligten – Ärztekammer, 
Land, Landessantitätsdirektion, ÖGK und 
Arbeitersamariterbund – innerhalb eines 
Nachmittags entwickelt und fünf Tage spä-
ter umgesetzt wurde. Seither sei kein einzi-
ger Dienst unbesetzt geblieben.
Auf der Negativseite steht für sie das Fak-
tum, dass die Ärztekammer in die Ent-
scheidungen des Krisenstabs nicht einge-
bunden gewesen sei. „Es freut mich zu 
hören, dass der Krisenstab 97 Mal getagt 
hat. Die Ärztekammer war genau zwei Mal 
dabei. Beim zweiten Mal hab‘ ich mich 
selbst einladen müssen“, erklärte Dr. Preiss. 
Es sei ein großer Unterschied, ob man In-
formationen rasch und auf entsprechen-
dem Niveau bekomme, oder ob man sie 
erst einfordern müsse. „Als Ärztinnen und 
Ärzte erwarten uns, wir bitten nicht und 
wir ersuchen nicht, wir erwarten uns, dass 
wir als gleichwertige Partnerinnen und 
Partner in der Krisensituation wahrgenom-
men und behandelt werden.“

Thema Schutzausrüstung 
Auch die in den ersten Wochen nicht vor-
handene Schutzausrüstung steht auf der 

Negativseite. Dieses Thema sei nach wie 
vor ungeklärt, stellte die Ärztekammerprä-
sidentin fest. Doch ausreichend Schutz-
ausrüstung mache den Ordinationen in 
einer Pandemie das Funktionieren und die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erst möglich und 
sie sei die Voraussetzung für COVID-Tes-
tungen in den Ordinationen, wie sie jetzt 
beschlossen worden seien.
Als wesentlichen Punkt bezeichnete sie in 
diesem Zusammenhang die materielle Si-
cherstellung der Ordinationen. Den Ärz-
tInnen müsse die Sorge genommen wer-
den, dass Ausfälle ihre Zukunft ruinieren 
könnten. Dazu brauche man die entspre-
chenden Rechtsgrundlagen, wie Informa-
tionen an die ÄrztInnen weitergeleitet 
werden. So erfahren sie bis heute nicht, ob 
ihre Patienten positiv getestet sind.
Für das weitere Vorgehen brauche man 
eine strukturierte Planung und dabei soll-
ten bei Maßnahmen die Erfahrungen der 
Kärntner ÄrztInnen einfließen. „Was in 
Wien gut ist, kann nicht automatisch auch 
für das Gailtal gut sein“, meinte Dr. Preiss.

Prävention und Immunsystem
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar kritisierte, 
dass im Zusammenhang mit dem Virus 
Prävention und die Stärkung des Immun-
system nie ein Thema seien. Da gehe es 
um Eigenverantwortung, um Bewegung 
und den Vitaminhaushalt. Gesundheit 
heißt für ihn körperliches und seelisches 
Wohlbefinden: „Und wenn jemand De-
pressionen oder eine Angststörung hat, ist 
das Immunsystem geschwächt und er 
kann das Virus leichter bekommen, das 
muss uns einmal klar sein.“ 
Auch dürfe es nicht zur Unterversorgung 
bei anderen Krankheiten kommen, warnte 
er. Man müsse den Menschen kommuni-
zieren, dass sie in Krankenhaus gehen kön-
nen und dass sie dort sicher sind. Denn es 
dürfe nicht wieder passieren, dass Patien-
tinnen und Patienten aus Angst nicht ins 

Krankenhaus gehen und es dadurch zu 
Kollateralschäden komme.  
„Und wir dürfen den Tod nicht abstrahie-
ren. In Österreich sterben jedes Jahr 84.000 
Menschen, 700 sind an COVID-19 verstor-
ben, das ist weniger als ein Prozent“, sagte 
Dr. Likar. In Kärnten habe 13 COVID-Todes-
fälle und 26 Influenza-Todesfälle gegeben. 
„Wenn wir COVID zur Hyper-Erkrankung 
machen, droht eine Übersterblichkeit bei 
anderen Erkrankungen“, warnte er.

Konzept für Heime
Man brauche Daten aus ganz Österreich, 
wie viele Betten zur Verfügung stehen, wie 
viele Intensivplätze und wie viele COVID-
Patienten betreut werden. In Kärnten sei 
man nie in eine Katastrophensituation 
kommen und das werde auch in Zukunft 
nicht der Fall sein, davon ist Dr. Likar über-
zeugt.
Er forderte einen Poolpflegedienst in den 
Heimen, Schnelltests, Isolierzimmer, ein 
Konzept für Besuchserlaubnis. Außerdem 
müsse sichergestellt sein, dass COVID-Pati-
entInnen auch in den Heimen adäquat ver-
sorgt werden können. Und es dürfe nicht 
passieren, dass sich Menschen von Ster-
benden nicht verabschieden dürfen. „Das 
ist eine Bankrotterklärung unserer Gesell-
schaft.“
Notwendig, so Dr. Likar, wäre eine Auswei-
tung der Beratung. „Wir haben um 20 Pro-
zent mehr Depressionen, Angststörungen 
und Schlafstörungen. Und das ist nicht das 
Ende. Wenn die ersten Konkurse kommen, 
werden die Zahlen steigen.
Weiters sprach er sich für repräsentative 
Stichproben aus, um die Höhe der Mortali-
tätsrate festzustellen. „Ist sie nun 0,3 oder 
0,6 Prozent? Wir wissen es nicht“, erklärte 
er und verlangte, dass bei der Entwicklung 
der Maßnahmen mehr auf die Expertise 
von Fachleuten aus der Medizin gehört 
werden sollte.
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ENQUETE LAND KÄRNTEN | STAMMTISCH TURNUS

Bundesweiter Rahmenplan 
Landessanitätsdirektorin Dr. Ilse Oberleit-
ner wünschte sich einen bundesweiten 
Rahmenplan, auf dem man aufbauen 
könnte. Notwendig wäre auch eine Be-
gleitforschung des Bundes sowie reprä-
sentative Stichproben über alle Bevölke-
rungsgruppen zur Beobachtung des Infor-
mationsgeschehens. Als positiv hob sie 
hervor, dass Strukturen auf unkonventio-
nelle Weise aufgebaut wurden. So werden 
die AmtsärztInnen in ihren Aufgaben von 
23 Epidemieärzten unterstützt.

Wie Dr. Likar warnte auch Dr. Oberleitner 
vor dem Schüren von Angst im Zusam-
menhang mit dem Virus. „Weg mit angst-
machender Kommunikation. Angst kann 
krank machen, Arbeitslosigkeit kann das 
Sterberisiko verdoppeln“, sagte sie. Auch 
sie kritisierte, dass das Gesundheitsrisiko 
COVID-19 zu sehr im Fokus stehe: „Es gibt 
auch noch andere Krankheiten.“
Sie plädierte für einen seriösen Umgang 
mit Zahlen und Begriffen; etwa, wie man 
die Verstorbenen zählt, ob an oder mit Co-
rona gestorben. Und es sei nicht jeder po-

sitiv Getestete auch krank. Wesentlich ist 
für die Landessanitätsdirektorin der Blick 
auf die Würde des Menschen. Kranke dür-
fen weder in eine Opfer- noch eine Täter-
rolle gepresst werden, warnte sie und stell-
te klar, dass es zu keinem Zeitpunkt eine 
Übersterblichkeit gegeben habe. 
MMag. Günther Wurzer, Corona-Koordina-
tor des Landes, präsentierte einige Zahlen. 
So sei Kärnten bei den Infizierten immer 
weit unter dem Durchschnitt gelegen und 
befand sich mit Ende September bei einem 
Drittel des österreichischen Durchschnitts. 

Ein Stammtisch für 
Verbesserungen 

Der TurnusärztInnen-Stammtisch möchte angehenden KollegInnen den Einstieg in das Berufsleben  
erleichtern und das Bewusstsein für die Bedeutung von Standesvertretung schärfen. 

„Ganz nach dem Motto „Aller Anfang ist 
schwer“ versuchen die jungen, ambitionier-
ten VertreterInnen aus ganz Kärnten in en-
ger Zusammenarbeit die Ausbildung für die 
Nachkömmlinge so attraktiv und benutzer-
freundlich wie möglich gestalten“, erklärt 
Dr. Kim Pia Haas, Referentin für Turnus-, Ärz-
teausbildung und Lehrpraxen in der Kärnt-
ner Ärztekammer den Zweck des Turnusärz-
tInnen-Stammtisches. Dieser hat nach län-
gerer Pause seine Treffen erneut aufgenom-
men. „Für die Gruppe startete das Ganze 
sofort mit voller Kraft voraus“, sagt sie. Dr. 
Haas will bei ihren KollegInnen auch das Be-
wusstsein dafür stärken, dass man die Stim-
men bündeln muss und nur mit dem Enga-
gement aus den eigenen Reihen heraus 
Verbesserungen erreichen kann.

Probleme gemeinsam lösen
Derzeit sind MedizinerInnen der KABEG-
Häuser Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, und 
Laas, sowie des Krankenhauses des Deut-
schen Ordens Friesach und des Kranken-
hauses Spittal im Team des TurnusärztIn-
nen-Stammtisches vertreten. „Wünschens-
wert wären aber VertreterInnen aus allen 
Häusern, um in unserem Bundesland eine 
Einheit zu erschaffen“, sagt Dr. Haas. Denn 
die Strukturen und Voraussetzungen sei-
en, abhängig von der Größe und dem 

Schwerpunkt des jeweiligen Hauses, über-
all anders, und die Sitzungen sollen unter 
anderem dem Austausch über die unter-
schiedlichen Ausbildungsansätze in den 
Kärntner Krankenhäusern dienen. Dabei 
sollen sowohl positive Beispiele als auch 
für JungmedizinerInnen schwierige und 
hinderliche Strukturen und Verhältnisse 
diskutiert und Lösungen für Verbesserun-
gen erarbeitet werden. Das können gene-
relle und strukturelle, aber auch individu-
elle Fragestellungen sein. So sollen bei-
spielsweise Probleme, die bei einzelnen 
KollegInnen auftreten, im Schutz der 
Gruppe besprochen und gemeinsam ge-
löst werden. 
Alle drei Monate soll ein Stammtischtref-
fen stattfinden. Für die zu erörternden Fra-
gen wird es bei jeder Sitzung eine dement-
sprechende Tagesordnung geben. Aber 
auch jene Bereiche, die bereits weiterge-
bracht und für die Lösungen gefunden 
wurden, sollen auf der Agenda stehen. Das 
soll den angehenden ÄrztInnen zeigen, 
dass Engagement funktioniert, dass man 
gewisse Bereiche beeinflussen und Syste-
me auch verändern kann.

Infos auf der Homepage
Ein aktuelles gemeinsames Projekt, das in 
den nächsten Wochen und Monaten um-

gesetzt werden soll, ist ein eigener Bereich 
für die Auszubildenden auf der Homepage 
der Ärztekammer. Darin sollen auf einen 
Blick alle wichtigen Informationen für 
Newcomer gespeichert und regelmäßig 
aktualisiert werden. Das sind zum Beispiel 
Tipps für Bewerbungen, welche Unterla-
gen benötigt werden, wohin man sich 
wenden kann. 
Damit soll eine personenunabhängige In-
formationsquelle geschaffen werden, die 
allen JungärztInnen jederzeit zur Verfü-
gung steht. Die jeweilige ReferentIn für 
Turnus, Ärzteausbildung und Lehrpraxen 
soll für allfällige Aktualisierungen zustän-
dig sein.
Dr. Haas wünscht sich auch, dass die Ver-
treterInnen der Häuser, wenn sie ihre Aus-
bildung beendet haben, sich aktiv um eine 
Nachfolgerin/ einen Nachfolger für das 
Stammtisch-Team bemühen, damit die 
Auszubildenden in jedem Haus stets eine 
Stimme haben. 
„Wir wollen die Kommunikation zwischen 
den Häusern kontinuierlich verbessern“, 
sagt Dr. Haas. „In diesem Sinne ist der 
Stammtisch positiv gestimmt, dass es 
möglich ist, bis ins Jahr 2021 bereits einige 
Visionen umzusetzen.“
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JUNGE ALLGEMEINMEDIZIN

JAMÖ
Junge Allgemeinmedizin Österreich

Die JAMÖ ist ein 2006 gegründeter Verein, 
der sich zum Ziel gesetzt hat, die Allge-
meinmedizin in Österreich aufzuwerten 
und dementsprechend auch Fortbildun-
gen und Treffen anzubieten. Die JAMÖ 
selbst ist ein assoziierter Verein der ÖGAM, 
der Österreichischen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin.
In den letzten Jahren hat sich die Junge All-
gemeinmedizin Österreich das Thema „Ver-
besserung der Ausbildung“ zur Herzensan-
gelegenheit gemacht und vielerorts in den 
Bundesländern  Initiativen wie Mentoring-
Programme oder Themenabende organi-
siert. Hierbei ist die enge Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Landesgesellschaften 
für Allgemeinmedizin beziehungsweise der 
Österreichischen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin hervorzuheben. Auch der 
JAM – ein Kongress mit Themen und Pro-
gramminhalten speziell für junge Medizine-
rinnen und Mediziner – wird einmal jährlich 
von der JAMÖ organisiert.

In Kärnten ist die JAMÖ noch ein unbe-
schriebenes Blatt, dennoch startet der Ver-
ein auch hier nächstes Jahr ein vielverspre-
chendes Projekt. Das  „Case Café Kärnten“ 
soll allen an Allgemeinmedizin Interessier-
ten – egal, ob Jung oder Alt, egal ob im 
Krankenhaus, in der Ordination oder an 
einem ganz anderen Arbeitsplatz – die 
Möglichkeit geben, spannende Vorträge 
zu besuchen und sich nebenbei unterein-
ander auszutauschen.
Österreichweit ist zudem noch ein Ge-
winnspiel geplant, bei dem unter allen 
Teilnehmern quasi als vorzeitiges Weih-
nachtsgeschenk zwei Bücher „Leitfaden 
Allgemeinmedizin. Leitfaden für Famula-
tur, AMPOL, KPJ und Turnus“ der Tiroler 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin verlost 
werden. Die JAMÖ sucht im Zuge dessen 
die „Beste Ausbildungsstätte Österreichs“.  
Weitere Infos hierzu und auch zu allen an-
deren Themen finden sich auf der Home-
page www.jamö.at.

  INFO
Kommende Termine der JAMÖ  
in Kärnten:
❙	 27. November 2020, 19:30 Uhr: 

„Get-together Case Café Kärnten“ 
– Vorabbesprechung für alle 
Interessierten Vortragenden 
(Voranmeldung erforderlich  
unter der Email-Adresse  
ausbildung@allmed.at )

❙	 November 2020:  
Start Gewinnspiel „Beste Ausbil-
dungsstätte Österreichs“  
(Infos auf www.jamö.at)

❙	 Frühjahr 2021:  
Start des „Case Café Kärnten“ 

❙	 Interesse, an unserem derzeitigen 
JAMÖ-Projekt in Kärnten mitzuar-
beiten? Wir würden uns sehr  
über eine Email an  
ausbildung@allmed.at  
freuen.

Wir suchen eine/n

Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin

Die SANLAS Holding GmbH eröffnet Mitte 2020 die reha leibnitz –
eine Einrichtung für ambulante medizinische Rehabilitation – für die Indikationen Neurologie, Onkologie,

Psychiatrie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bewegungs- und Stützapparat, Stoffwechselsystem und
Verdauungsapparat sowie Atmungsorgane.

Beschäftigungsbeginn:

Herbst 2020

Beschäftigungsausmaß:
Teil- und Vollzeitbeschäftigung - familienfreundliche und flexible Arbeitszeitmodelle

Gehalt:
Brutto (VZ) lt. KV ab € 56.680.- p.a. (inkl. Zulage) mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation,
Erfahrung, Kompetenz und Leistungsvermögen.

Was wir erwarten:
Abgeschlossenes Studium der Humanmedizinius
practicandi wird vorausgesetzt
Gültiges, aktives Notarztdiplom erwünscht
Hohe fachliche und soziale Kompetenz
Freude an Innovationen
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft
Flexibilität
Belastbarkeit
Einfühlungsvermögen

 Wir bieten:
Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
Mitgestaltung von Arbeitsabläufen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Fachlicher Austausch im multiprofessionellen Team
Angenehmes Arbeitsklima und modernes Arbeitsumfeld
Mitarbeiterbenefits

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse und Foto durch klick auf "Jetzt Bewerben"

Mag. Andreas Schwarz | +43 (0) 3133 / 22 74 9102 | karriere@sanlas.at

Sanlas Holding GmbH | Parkstraße 11 | 8010 Graz

Datenschutzinformation finden Sie unter www.sanlas.at/datenschutz.

Jetzt bewerben
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durch klick auf „Jetzt Bewerben“
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Sanlas Holding GmbH | Parkstraße 11 | 8010 Graz
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ERÖFFNUNG KRANKENPFLEGESCHULE

Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule 

zieht ins Ärztehaus

Vor kurzem konnte die Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege als neue Miete-
rin im Haus der Ärztekammer für Kärnten 
begrüßt werden. Sie bezieht damit zwei 
Einheiten im Erdgeschoß, die zuvor auf 
Grund der räumlichen Veränderung eines 
Steuerberaters und des Konkurses eines 
Zahnarztes leer standen.
Die Schule umfasst zwei Klassen mit 55 
SchülerInnen. Ausgebildet werden hier 
Pflegefachassistenten. Die Ausbildungs-
dauer beträgt zwei Jahre. Seit 2018 gibt es 
(österreichweit) für PflegemitarbeiterIn-
nen ein dreistufiges Ausbildungsmodell, 
das sich in „Pflegeassistenz“, „Pflege-
fachassistenz“ und „Gesundheits- und 
Krankenpflege“ gliedert. 
Thematisch passt die neue Mieterin damit 
perfekt in das Gesamtbild des Ärztehauses. 
Die notwendigen Umbauarbeiten wurden 

durch Fachfirmen durchgeführt und von 
Baumanager Ing. Walter Leeb aus Villach 
koordiniert. Der zuständige Mitarbeiter der 
Ärztekammer, Mario Wurzer, zollt dabei Di-
rektorin Beate Wanke großen Dank, für de-
ren „unermüdlichen und leidenschaftli-
chen Einsatz bei Planung und Umbau im 
Kontext von entsprechendem Zeitdruck“.

Kurz vor Fertigstellung vergewisserten 
sich LH Dr. Peter Kaiser und LH-Stv. Dr. Be-
ate Prettner über die Umbauarbeiten. Am 
Foto zusammen mit dem Finanzreferen-
ten Dr. Michael Moser, MSc. und Mario 
Wurzer, BBakk., MSc. (jeweils Ärztekam-
mer) und Direktorin Mag. Beate Wanke.

Urheber: Büro LHStv.in Prettner

Zertifizierung des neuroonkologischen  
Zentrums am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
Besonders positiv zu erwähnen ist, dass 
das neuroonkologische Zentrum am Kli-
nikum Klagenfurt am Wörthersee am  
7. Oktober 2020 von einem internationa-
len Gremium der DKG (Deutsche Krebs 
Gesellschaft) zertifiziert wurde. Dies ist 
eine insofern herausragende Leistung, 
da diese Zertifizierung für ein neuroon-

kologisches Zentrum das erste Mal in 
Österreich durchgeführt wurde. Durch 
die Zertifizierung wurde die hochwerti-
ge und wirtschaftlich onkologische Ver-
sorgung der Kärntner Bürgerinnen und 
Bürger durch ein hochkarätiges interna-
tionales Gremium festgestellt und beur-
kundet. Eine ganz besondere Freude  

ist es uns, dem gesamten Team um Prof. 
Dr. Thomas Kretschmer und OA Dr.  
Martin Stultschnig zu diesem großarti-
gen Erfolg herzlich zu gratulieren und 
Ihnen auf diesem Wege viel Erfolg 
für die Zukunft zu wünschen.

POSITIV aufgefallen
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SOMMERSCHOOL | ANZEIGE

Sommerschool in den Kabeg-Spitälern 
Klagenfurt, Villach, Wolfsberg 

Die Sommerschool ist eine Innovation, die an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin  
am Klinikum Klagenfurt schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde und stets  

gute Resonanz bei den Studierenden fand. 

Heuer wurden auch die Landeskranken-
häuser Villach und Wolfsberg miteinbezo-
gen, jedes mit einem individuellen Pro-
gramm. 
Studierende von den Universitäten Inns-
bruck, Wien und Graz hatten so die Mög-
lichkeit hautnah Medizin zu erleben und 
waren ob der Vielfalt an medizinischen 
Leistungen im LKH Wolfsberg überrascht. 
Zwischen den Zeilen lässt es sich nämlich 
durchaus vernehmen, dass den Studieren-
den suggeriert wird, ihre praktischen 
Kenntnisse an den Universitätsspitälern zu 
erwerben. Diesen Blickwinkel konnte eine 
intensive Woche wohl eindeutig verän-
dern, sei es durch „Hands-On“-Trainings, 

Nähübungen an Schweinehaut, ultra-
schallgezielte Biopsien, Narkosesimulation 
im hauseigenen Simulationszentrum des 
Klinikums Klagenfurt, oder auch Besichti-
gung von extramuralen Strukturen wie 
den Notarztstützpunkt RK1 in Fresach, NEF 
Feldkirchen und den Stützpunkt vom C11.
Aufgeklärt, wie die Studierenden heutzu-
tage sind, gab es auch Fragen zu Ausbil-
dungskonzepten in den Häusern bis hin zu 
Entlohnungsschemata. 
Fakt ist, Kärnten braucht sich nicht hinter 
einem Bundesland mit universitärem Hin-
tergrund verstecken und motivierte Stu-
dierende geben uns dafür einen wohltu-
enden Boost!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin

Die Privatklinik Leech umfasst 44 Betten und bietet endoskopische, gynäkologische Operationen,
Eingriffe im Bereich HNO und Augenheilkunde, dermatologische und orthopädische Operationen sowie

plastische Chirurgie an.

Beschäftigungsbeginn:
Ab sofort

Beschäftigungsausmaß:
Teil- und Vollzeitbeschäftigung

Gehalt:
Brutto (VZ) ab € 43.767.- p.a. (ohne Zulagen)
Darüber hinaus sind Überzahlungen möglich, die bei entsprechender Qualifikation, Erfahrung, Kompetenz und
Leistungsvermögen, ein marktgerechtes Gehalt sicherstellen.

Was wir erwarten:
Abgeschlossenem Studium der Humanmedizin
Abgeschlossene Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin (Ius practicandi)
Gültiges, aktives, Notarztdiplom

 Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Eine familiäre Atmosphäre
Die Integration in ein engagiertes Team
Fortbildungsmöglichkeit
Arbeit im Zentrum von Graz
Einen Parkplatz in der hauseigenen Tiefgarage

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse und Foto durch klick auf "Jetzt Bewerben"

 Prim. Dr. Bernhard Kügler, D.E.S.A. | +43 (0) 316 / 3632
 Privatklinik Leech GmbH | Hugo-Wolf-Gasse 2-4 | 8010 Graz

Datenschutzinformation finden Sie unter www.sanlas.at/datenschutz.

Jetzt bewerben

Wir suchen eine/n

Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin

Die SANLAS Holding GmbH eröffnet Mitte 2020 die reha leibnitz –
eine Einrichtung für ambulante medizinische Rehabilitation – für die Indikationen Neurologie, Onkologie,

Psychiatrie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bewegungs- und Stützapparat, Stoffwechselsystem und
Verdauungsapparat sowie Atmungsorgane.

Beschäftigungsbeginn:

Herbst 2020

Beschäftigungsausmaß:
Teil- und Vollzeitbeschäftigung - familienfreundliche und flexible Arbeitszeitmodelle

Gehalt:
Brutto (VZ) lt. KV ab € 56.680.- p.a. (inkl. Zulage) mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation,
Erfahrung, Kompetenz und Leistungsvermögen.

Was wir erwarten:
Abgeschlossenes Studium der Humanmedizinius
practicandi wird vorausgesetzt
Gültiges, aktives Notarztdiplom erwünscht
Hohe fachliche und soziale Kompetenz
Freude an Innovationen
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft
Flexibilität
Belastbarkeit
Einfühlungsvermögen

 Wir bieten:
Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
Mitgestaltung von Arbeitsabläufen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Fachlicher Austausch im multiprofessionellen Team
Angenehmes Arbeitsklima und modernes Arbeitsumfeld
Mitarbeiterbenefits

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse und Foto durch klick auf "Jetzt Bewerben"

Mag. Andreas Schwarz | +43 (0) 3133 / 22 74 9102 | karriere@sanlas.at

Sanlas Holding GmbH | Parkstraße 11 | 8010 Graz

Datenschutzinformation finden Sie unter www.sanlas.at/datenschutz.

Jetzt bewerben

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin
Die Privatklinik Leech umfasst 44 Betten und bietet endoskopische, gynäkologische Operationen,

Eingriffe im Bereich HNO und Augenheilkunde, dermatologische und orthopädische Operationen sowie
plastische Chirurgie an.

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen dann bewerben Sie sich bitte 
mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse und 
Foto durch klick auf „Jetzt Bewerben“

Prim. Dr. Bernhard Kügler, D.E.S.A. | +43 (0) 316 / 3632
Privatklinik Leech GmbH | Hugo-Wolf-Gasse 2-4 | 8010 Graz

Gehalt:
Brutto (VZ) ab € 43.767.- p.a. (ohne Zulagen)
Darüber hinaus sind Überzahlungen möglich, die bei 
entsprechender Qualifikation, Erfahrung, Kompetenz und
Leistungsvermögen, ein marktgerechtes Gehalt sicherstellen.

Was wir erwarten:
·	 Abgeschlossenem Studium der Humanmedizin
·	 Abgeschlossene Ausbildung zum Arzt für
·	 Allgemeinmedizin (Ius practicandi)
·	 Gültiges, aktives, Notarztdiplom

Wir bieten:
·	 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
·	 Eine familiäre Atmosphäre
·	 Die Integration in ein engagiertes Team
·	 Fortbildungsmöglichkeit
·	 Arbeit im Zentrum von Graz
·	 Einen Parkplatz in der hauseigenen Tiefgarage
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Beschäftigungsbeginn:
Ab sofort

Beschäftigungsausmaß:
Teil- und Vollzeitbeschäftigung
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Änderung der Satzung des  
Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Kärnten

1.	 Nach § 7 Abs 3 wird folgender Abs 4 
angefügt:

	 „(4)	 Bezieher von Versorgungsleistun-
gen sind verpflichtet, einen nach den 
Bestimmungen dieser Satzung für ihre 
Gruppe vorgesehenen Pensionssiche-
rungsbeitrag im Wege des Abzuges 
von der ihnen zustehenden Leistung 
zu entrichten.“

2.	 § 19 Abs 2 lautet:
	 „(2)	 Voraussetzung für den Bezug der 

Grundleistung ist entweder
	 a) �der Bezug einer gesetzlichen Alters-

pension oder
	 b) �der Bezug eines gesetzlichen Ruhe-

genusses.“

3.	 § 19 Abs 3 lautet:
	 „(3)	 Die Grundleistung kann ab Vollen-

dung des 55. Lebensjahres in Anspruch 
genommen werden. Sie vermindert 
sich um ein Zwölftel von 5 % je vollem 
Kalendermonat, das zwischen dem Le-
bensalter bei der erstmaligen Inan-
spruchnahme und der Vollendung des 
65. Lebensjahres liegt. Diese Vermin-
derung bleibt jeweils für die Dauer des 
Bezuges wirksam und wirkt für die Ver-
sorgung der Angehörigen fort.“

4.	 In § 19a Abs 3 wird die Wortfolge 
„eine Anwartschaft auf 3 %“ durch 
die Wortfolge „bis zum 31.12.2020 
eine Anwartschaft auf 3 % und ab 
dem 1.1.2021 eine Anwartschaft auf 
2,65 %“ ersetzt und folgender Satz 
angefügt:

	 Unterschreitet der jährliche Richtbei-
trag den in der folgenden Tabelle für 
das jeweilige Jahr maßgeblichen Soll-

beitrag, wird der Satz von 2,65 % im 
Verhältnis des jährlichen Richtbeitra-
ges zum jeweils maßgeblichen Sollbei-
trag verändert. Für den Erwerb von 
Anwartschaften ab dem 1.1.2028 wirkt 
der für das Jahr 2027 maßgebliche Pro-
zentsatz fort.

Jahr Sollbeitrag

2021 € 8.340,00

2022 € 8.556,00

2023 € 8.772,00

2024 € 9.000,00

2025 € 9.228,00

2026 € 9.456,00

2027 € 9.696,00

5.	 § 19a Abs 4 lautet:

	 „(4)	 Eine Anwartschaft auf mehr als 
100 % der Grundleistung steht in kei-
nem Fall zu. Nimmt jedoch ein Kam-
merangehöriger nach Vollendung des 
65. Lebensjahres den Bezug der 
Grundleistung nicht in Anspruch, ob-
wohl er die dafür notwendigen Vor-
aussetzungen erfüllen würde oder 
ruht ab diesem Zeitpunkt sein An-
spruch auf die Grundleistung, so er-
höht sich auf Antrag sein Anspruch auf 
die Grundleistung je Kalendermonat 
der Nichtinanspruchnahme um einen 
Pensionszuschlag von 0,125 % jenes 
Betrages der Grundleistung, auf den er 
bei der späteren Inanspruchnahme 
oder nach Beendigung des Ruhens An-
spruch hat. Bei der Berechnung dieses 
Pensionszuschlages bleiben allenfalls 
bereits früher zuerkannte Pensionszu-
schläge außer Betracht. Der Pensions-

zuschlag kann nicht rückwirkend be-
antragt werden.“

6.	 nach § 19a wird folgender § 19b samt 
Überschrift eingefügt:

	 „§ 19b Ruhen des Bezuges der 
Grundleistung

	 (1)	 Ein bereits zuerkannter Bezug der 
Grundleistung ruht in jenen Kalender-
monaten, in welchen aufgrund einer 
ärztlichen oder zahnärztlichen Tätig-
keit mehr als das 2-fache der im Leis-
tungsblatt festgelegten maximalen 
Höhe der Grundleistung (Zuverdienst-
grenze) an ärztlichen Einnahmen je Ka-
lendermonat erzielt werden.

	 (2)	 Die Berechnung der Einnahmen 
nach Abs 1 erfolgt bei freiberuflich täti-
gen Ärzten und Zahnärzten vorläufig 
aufgrund geeigneter Nachweise und 
endgültig auf Basis des Einkommen-
steuerbescheides des jeweiligen Kalen-
derjahres und bezieht sich auf den Ge-
winn vor Steuern zuzüglich der geleis-
teten Sozialver-sicherungsbeiträge, der 
durch die Anzahl jener Kalendermona-
te geteilt wird, in welchen aufgrund der 
Berufstätigkeit die Eintragung in die 
Ärzteliste oder Zahnärzteliste vorzu-
nehmen war. Bei angestellten Ärzten 
oder Zahnärzten erfolgt sie auf Basis 
des erzielten Bruttogehaltes für das je-
weilige Kalendermonat der Eintragung. 
Erfolgt die Berufsausübung sowohl 
freiberuflich als auch in einem Anstel-
lungsverhältnis, so werden für diese 
Berechnung die daraus jeweils in vor-
stehender Weise ermittelten Einnah-
men zusammengezählt.

	 (3)	 Der Pensionsbezieher hat der 
Ärztekammer für Kärnten die zur Prü-

Satzungsänderung
In der letzten Ausgabe der Kärntner Ärzte-
zeitung wurde umfangreich über die in 
der Sitzung der Erweiterten Vollversamm-
lung am 22.06.2020 beschlossenen Sat-
zungsänderungen berichtet. Nachfolgend 
findet sich nochmals der (auf der home-

page veröffentlichte) Verordnungstext.
Weiters wurde die Beitragsordnung hin-
sichtlich einer Zitatkorrektur geändert.
In der Sitzung der Vollversammlung am 
22.06.2020 wurde die Diäten-, Reisege-
bühren- und Aufwandsentschädigungs-

ordnung an die vermehrte Umstellung 
von Sitzungen in Form von  Videokonfe-
renzen angepasst.
Die konsolidierten Fassungen und weitere 
Informationen sind auf der Homepage: 
www.aekktn.at abrufbar.



OKTOBER 2020 · www.aekktn.at 11

ÄRZTEKAMMER FÜR KÄRNTEN

fung der Richtigkeit seiner Erklärung 
erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere Gehaltszettel oder Einkommen-
steuerbescheid zur Verfügung zu stel-
len. Werden Gehaltszettel oder bei frei-
beruflich tätigen Kammerangehörigen 
geeignete Nachweise im Sinne von Abs 
2 nicht innerhalb von drei Monaten 
nach der betreffenden Arbeitsleistung 
oder Einkommen-steuerbescheide bis 
spätestens zum Ende des auf die Ar-
beitsleistung zweitfolgenden Kalen-
derjahres vorgelegt, so ist von einer 
Überschreitung der Zuverdienstgrenze 
auszugehen.

	 (4)	 Bei der Überschreitung der Zu-
verdienstgrenze ist für jedes betroffene 
Kalendermonat die gesamte in diesem 
Zeitraum bezogene Grundleistung zu-
rückzuzahlen. Für Kalendermonate, für 
die die bezogene Grundleistung zu-
rückgezahlt wurde, gebührt kein Pensi-
onszuschlag gem. § 19a Abs 4.“

Die Überschrift von § 20a lautet:
	 „§ 20a Bonus für die Grundleistung bei 

Invaliditäts- und Hinterbliebenenver-
sorgung“

§ 20a Abs 2 lautet:
	 „(2)	 Der Bonus richtet sich nach dem 

Lebensalter des Kammerangehörigen 
zum Zeitpunkt der Zuerkennung der In-
validitätsversorgung oder zum Zeit-
punkt seines Ablebens und bleibt für 
die Dauer des Bezuges der Versor-
gungsleistungen aufrecht. 

	 Der Bonus beträgt vor Vollendung des 
25. Lebensjahres 100 % der im Leis-
tungsblatt jeweils festgesetzten Grund-
leistung, höchstens jedoch den auf die 
volle Grundleistung fehlenden Prozent-
satz, und reduziert sich je höherem Le-
bensjahr um 2,65 %.“

9.	 Nach § 23 werden die folgenden §§ 
23a, 23b, 23c und 23d jeweils samt 
Überschrift eingefügt:

	 „§ 23a Pensionssicherungsbeitrag
	 (1)	 Ab 1.7.2021 wird von den Alters-, In-

validitäts-, Witwen- und Witwerversor-
gungen und Versorgungen der hinter-
bliebenen eingetragenen Partner ein 
Pensionssicherungsbeitrag gem. § 109 
Abs 8 ÄrzteG 1998 eingehoben. Der 
Pensionssicherungsbeitrag beträgt ab 
Juli 2021 2 % des Anteils der Grundleis-
tung und eines allfälligen Bonus gem. § 

20a an der jeweiligen Versorgung und 
erhöht sich mit Beginn der Jahre 2022 
bis 2028 jeweils um denselben Prozent-
satz bis zum maximalen Wert von 16 % 
des Anteils der Grundleistung und eines 
allfälligen Bonus gem. § 20a an der je-
weiligen Versorgung. 

	 (2)	 Ein Pensionssicherungsbeitrag 
gem. Abs 1 wird nicht eingehoben, 
a) �wenn im Fall einer Alters- oder Invali-

ditätsversorgung die Grundleistung 
und ein allfälliger Bonus gem. § 20a 
nicht mehr als € 500 betragen,

	 b) �wenn im Fall einer Witwen- und Wit-
werversorgung oder Versorgung ei-
nes hinterbliebenen Partners die 
Grundleistung und ein allfälliger Bo-
nus gem. § 20a nicht mehr als € 300 
betragen,

	 c) �von Waisenversorgungen gem. § 23 
und Kinderunterstützung gem. § 22.

	 (3)	 Liegt die Höhe der Grundleistung 
und eines allfälligen Bonus gem. § 20a 
im Falle der Alters- oder Invaliditätsver-
sorgung zwischen € 500 und € 700, wird 
ein Pensionssicherungsbeitrag gem. 
Abs 1 anteilig eingehoben. In diesem 
Fall bestimmt sich der Anteil nach dem 
€ 500 übersteigenden Betrag der 
Grundleistung und der Bonusleistung 
im Verhältnis zu € 200.

	 (4)	 Liegt die Höhe der Grundleistung 
und eines allfälligen Bonus gem. § 20a 
im Falle der Witwen- und Witwerversor-
gung oder der Versorgung eines hinter-
bliebenen Partners zwischen € 300 und 
€ 420, wird ein Pensionssicherungsbei-
trag gem. Abs 1 anteilig eingehoben. In 
diesem Fall bestimmt sich der Anteil 
nach dem           € 300 übersteigenden 
Betrag der Grundleistung und der Bo-
nusleistung im Verhältnis zu € 120.

	 (5)	 Betragen die Beitragszeiten, ange-
rechnete Beitragszeiten wegen über-
wiesener Beiträge von Wohlfahrtsfonds 
anderer Landesärztekammern und im 
Falle der Gewährung eines Bonus nach 
§ 20a die Zeiten vom Eintritt des Versor-
gungsfalles bis zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres - im Folgenden als „maß-
gebliche Jahre“ bezeichnet - weniger 
als 30 Jahre, so vermindern sich die in 
den Absätzen 2, 3 und 4 genannten EU-
RO-Beträge (€ 120, € 200, € 300, € 420, € 
500 und € 700) im Verhältnis der Zahl 
der maßgeblichen Jahre zur Zahl 30.

	 (6)	 Der Pensionssicherungsbeitrag 
kann über Antrag im Hinblick auf das 

Gesamteinkommen und die Vermö-
genslage des Antragstellers, die absolu-
te Höhe des Pensionssicherungsbeitra-
ges und das Vorliegen einer persönli-
chen Notlage (Krankheit, Tod eines na-
hen Angehörigen, etc.) im Einzelfall zur 
Vermeidung sozialer Härten zur Gänze 
oder zu einem Teil befristet oder auf 
Dauer erlassen werden.

§ 23b Aufhebung des Pensionssiche-
rungsbeitrages

	 (1)	 Ab 1.1.2029 kann der Pensionssiche-
rungsbeitrag jeweils zum Anfang jeden 
Jahres um maximal 1,5 % reduziert wer-
den, sofern jeweils ein versicherungs-
mathematisches Gutachten gem. § 23c 
unter Berücksichtigung des derart redu-
zierten Pensionssicherungsbeitrages 
die versicherungsmathematisch dafür 
erforderliche Deckung belegt. 

	 (2)	 Die versicherungsmathematisch 
erforderliche Deckung ist gegeben, 
wenn das Verhältnis des Vermögens 
zum Deckungskapital bezogen auf den 
aktuellen Bestand 35 % nicht unter-
schreitet, das Verhältnis des Vermögens 
zum Deckungskapital bezogen auf den 
aktuellen Bestand sowie der Nachfolger 
der jeweils nächsten 25 Jahre 40 % nicht 
unterschreitet und das Verhältnis des 
jeweils weitere 25 Jahre projizierten 
Vermögens zum 25 Jahre projizierten 
Deckungskapital bezogen auf den je-
weils um 25 Jahre projizierten Bestand 
(somit ohne weitere Nachfolger nach 
dem 25. Jahr der Projektion) 35 % nicht 
unterschreitet. 

	 (3)	 Bei der Ermittlung des Deckungska-
pitals (Abs. 2) sind zu berücksichtigen:

	 1. �die auf die Grundleistung entfallen-
den Verwaltungskosten, 

	 2. �für die Jahre 2021 bis 2027 jährliche 
Richtbeitragserhöhungen nach Maß-
gabe des für das jeweilige Jahr festge-
setzten Sollbeitrages (§ 19a Abs. 3), 

	 3. �für die Jahre ab 2028 jährliche Richt-
beitragserhöhungen im Ausmaß der 
langfristigen Inflationsannahme, 

	 4. �ab dem Jahr, in dem der Pensionssi-
cherungsbeitrag voraussichtlich voll-
ständig aufgehoben ist, jährliche 
Leistungserhöhungen im Ausmaß 
der langfristigen Inflationsannahme.

	 Der Rechnungszins ist mit dem langfris-
tig erwarteten Veranlagungsergebnis 
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(vor Abzug der Verwaltungskosten) an-
zusetzen.

	 (4)	 War es entsprechend den Bestim-
mungen der Absätze 2 bis 6 des § 23a zu 
keiner oder lediglich anteiligen Vor-
schreibung des Pensionssicherungsbei-
trags gekommen, wird die Reduktion 
des Pensions-sicherungsbeitrags antei-
lig gekürzt. 

	 § 23c Versicherungsmathematische 
Überprüfung der Sanierungsmaß-
nahmen

	 Im Zeitraum der Einhebung eines Pensi-
onssicherungsbeitrages gem. § 23a ist 
die versicherungs-mathematisch erfor-
derliche Deckung der Grundversorgung 
jährlich zu prüfen und darüber ein Gut-
achten zu erstellen. 

	 § 23d Demografiefaktor
	 Die Berechnung der Grundleistung incl. 

eines allfälligen Bonus nach § 20a wird 

bei erstmaliger Inanspruchnahme durch 
Multiplikation mit einem vom Geburts-
jahr abhängigen Demografiefaktor an-
gepasst. Die jeweiligen Demografiefak-
toren sind als Anhang I der Satzung an-
geführt.“

10.	 § 27 wird folgender Abs 3 angefügt:
	 „(3)	 Wertsicherungen der Grundleistung 

im Sinne des § 27 Abs 1 sind ausgeschlos-
sen, so lange der Pensionssicherungsbei-
trag nicht vollständig aufgehoben ist.“

11.	 Nach § 29 wird folgender § 30 ange-
fügt:

	 „§ 30 Übergangs- und Inkrafttretens-
bestimmungen der Verordnung 
01/2020

	 (1)	� Mit 1.1.2021 treten §§ 19 Abs 3, 19a 
Abs 3, 19a Abs 4, die Überschrift von § 
20a, §§ 23b, 23c sowie 27 Abs 3 in der 
Fassung der Verordnung 01/2020 in 
Kraft,

	 (2)	� mit 1.7.2021 treten § 7 Abs 4 und 23a 

in der Fassung der Verordnung 
01/2020 in Kraft,

	 (3)	� mit 1.1.2024 treten §§ 20a Abs 2 und 
23d in der Fassung der Verordnung 
01/2020 in Kraft,

	 (4)	� mit 1.1.2026 treten §§ 19 Abs 2 und 
19b in der Fassung der Verordnung 
01/2020 in Kraft,

	 (5)	� mit Ablauf des 31.12.2020 treten §§ 19 
Abs 3 und 19a Abs 3 und Abs 4 und 
die Überschrift von § 20a in der Fas-
sung der Verordnung 01/2019 außer 
Kraft,

	 (6)	� mit Ablauf des 31.12.2023 tritt § 20a 
Abs 2 in der Fassung der Verordnung 
01/2019 außer Kraft und 

	 (7)	� mit Ablauf des 31.12.2025 tritt § 19 
Abs 2 in der Fassung der Verordnung 
01/2019 außer Kraft.“

	 Anhang I zur Satzung des Wohlfahrts-
fonds der Ärztekammer für Kärnten: Ta-
belle der Demografiefaktoren – Inkraft-
treten mit 1.1.2024 

Änderung der Beitragsordnung des Wohlfahrtsfonds  
der Ärztekammer für Kärnten

	 Das Zitat „Der Richtbeitrag für das Jahr 
2020 gemäß § 19 Abs 2 der Satzung des 
Wohlfahrtsfonds …“ unter der Über-

schrift „H) Richtbeitrag Grundleistung“ 
hat zu lauten:

	 „Der Richtbeitrag für das Jahr 2020 ge-

mäß § 19a Abs 2 der Satzung des Wohl-
fahrtsfonds beträgt� € 8.136,--.“

Änderung der Diäten-, Reisegebühren- und 
Aufwandsentschädigungsordnung

1.	 § 4 hat zu lauten:
	 „Sitzungen in Klagenfurt oder via 

Internet
	 (1)	 Für die Teilnahme an Routinesit-

zungen in der Ärztekammer in Klagen-
furt, sowie für schriftliche Abstimmun-
gen der Organe der Ärztekammer für 
Kärnten wird ein Sitzungsgeld bezahlt, 
nicht jedoch an Funktionäre, die Bezie-
her einer monatlichen Aufwandsent-
schädigung sind. Das Sitzungsgeld be-
trägt € 94,-- pro Sitzung je begonnene 
vier Stunden an Sitzungsdauer. Für die-
se Sitzungen werden kein Tag- oder 
Nächtigungsgeld und keine Vertre-
tungsgebühr gewährt.

	 Zusätzlich zu diesem Sitzungsgeld er-
hält der Vorsitzende des Schlichtungs-

ausschusses für die mit einer Schlich-
tungsverhandlung verbundenen admi-
nistrativen Aufwendungen einen Be-
trag von € 206,--.

	 (2)	 Sitzungsgeld wird für folgende Sit-
zungen bezahlt: 

	 ❙	 Vollversammlung 
	 ❙	 Vorstand 
	 ❙	 Kurienversammlungen 
	 ❙	 Verwaltungsausschuss 
	 ❙	 Präsidium 
	 ❙	 Überprüfungsausschuss 
	 ❙	 Schlichtungsausschuss 
	 ❙	 Kontrollausschuss 
	 ❙	� Ausschuss für Aus-, Fort- und Weiter-

bildung sowie der Qualitätssicherung 
– Ausbildungskommission 

	 ❙	 Niederlassungsausschuss. 

	 (3)	 Bei anderen Sitzungen wird ein Sit-
zungsgeld nur über ausdrückliche An-
ordnung der Präsidentin/des Präsiden-
ten gezahlt. Bei dieser Anordnung ist 
festzulegen, welche Teilnehmer an der 
jeweiligen Sitzung Sitzungsgeld erhal-
ten (z.B. nur der Vorsitzende oder nur 
die von der Ärztekammer entsandten 
Mitglieder).

2. 	 Inkrafttretensbestimmung
	 „§ 4 (1) in der Fassung der Verordnung 

03/2020 tritt rückwirkend mit 1.3.2020 
in Kraft.“
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LANDESRECHNUNGSHOF

Landesrechnungshof empfiehlt:

System zur Finanzierung der 
Krankenanstalten verbessern

Wir haben überprüft, wie die Krankenan-
stalten des Landes Kärnten finanziert wer-
den. Als unabhängiges Finanzkontrollor-
gan ist es unsere Aufgabe zu überprüfen, 
ob die Finanzmittel des Landes wirtschaft-
lich, zweckmäßig und ordnungsgemäß ver-
wendet werden. Um Bereiche zu verbes-
sern, sprechen wir Empfehlungen an die 
geprüften Stellen aus. Mit unserer Arbeit 
unterstützen wir Politik und Verwaltung 
dabei, die Landesmittel optimal einzuset-
zen. Um das System der Krankenanstalten-
Finanzierung zu verbessern und die Lan-
desmittel in diesem Bereich effizienter ein-
zusetzen, haben wir bei dieser Überprü-
fung 35 Empfehlungen an das Land Kärn-
ten und die KABEG ausgesprochen.

Optimierung des Personaleinsatzes
Die Krankenanstalten selbst haben Maß-
nahmen zum Umgang mit der finanziellen 
Situation und zur Entwicklung des Leis-
tungsangebots definiert: Sie wollen etwa 
den Personaleinsatz optimieren, sich auf 
das Kerngeschäft fokussieren und Koope-
rationen stärken. Beim Personaleinsatz 
empfehlen wir unter anderem, die zum 
Teil älteren und nicht mehr zeitgemäßen 
Betriebsvereinbarungen im Hinblick auf 
Dienstzeiten und Nachtdienste zu analy-
sieren und zu überarbeiten. Wir haben 
zum Beispiel festgestellt, dass Nachtdiens-
te und Rufbereitschaften die KABEG im 
Jahr 2018 rund 76 Millionen Euro gekostet 
haben. Durch zeitgemäße Betriebsverein-
barungen könnten diese Kosten gesenkt 
werden.

Fokus auf Kernleistungen
Laut KABEG verschieben sich Leistungen 
aus dem extramuralen Bereich bzw. von 
niedergelassenen Ärzten hin zu den Am-
bulanzen der lokalen Krankenanstalten. 
Die Krankenanstalten müssen für ambu-
lante Behandlungen Ressourcen freihal-
ten, was wiederum Kosten verursacht. Das 
bedeutet, die Ambulanzen und Notfallam-
bulanzen müssen ihre Kapazitäten für ba-

sismedizinische Leistungen einsetzen, für 
die eine Behandlung in einer Krankenan-
stalt medizinisch nicht notwendig ist. Um 
diesen Leistungsverschiebungen entge-
genzuwirken, sollten sich die Krankenan-
stalten auf ihre Kernleistungen fokussie-
ren. Dafür müssten jedoch außerhalb der 
Krankenanstalten Voraussetzungen gege-
ben sein, wie zum Beispiel die Erreichbar-
keit zu Randzeiten. Primärversorgungs-
zentren könnten diese Situation verbes-
sern.
Wir empfehlen dem Land und der KABEG 
Maßnahmen zu setzen, um die Krankenan-
stalten bei Leistungen, die nicht ihre Kern-
leistungen sondern basismedizinische 
Versorgung des extramuralen Bereichs 
sind, zu entlasten. Außerdem sollte man 
die Schnittstelle zwischen Ambulanzen 
der Krankenanstalten und dem niederge-
lassenen Bereich verbessern, um eine 
hochwertige Versorgung der Patientinnen 
und Patienten zu erzielen.
Wir begrüßen Initiativen, Projekte, Neue-
rungen und Kooperationen, die einen Nut-
zen für die Gesundheit der Kärntner Bevöl-
kerung darstellen und auch die Patientin-
nen und Patienten zur adäquaten Versor-
gungsform hinlenken. Die KABEG nannte 
als erfolgreiches Beispiel dafür das Projekt 
der geriatrischen Konsiliarversorgung, wo 
die KABEG für die stationäre Langzeitpfle-
ge außerhalb von Krankenanstalten unter 
anderem Beratungen, Visiten und die Koor-
dination mit Heimen und Ärzten anbietet.

Stärkung von Kooperationen
Wir empfehlen auch sinnvolle Spezialisie-
rungen und Kooperationen zwischen den 
Krankenanstalten voranzutreiben. Da-
durch könnte man Parallelstrukturen ab-
bauen. Derzeit sind in den öffentlichen 
Krankenanstalten in Kärnten zum Teil die 
gleichen Fachbereiche vorhanden, ob-
wohl die Krankenhäuser nicht weit vonein-
ander entfernt liegen. Am Standort Kla-
genfurt gibt es beispielsweise für den 
Fachbereich Orthopädie und Traumatolo-

gie das Klinikum der KABEG, das Kranken-
haus der Elisabethinen und das Unfallkran-
kenhaus der AUVA. Diesbezüglich liefen 
bereits Gespräche über mögliche Koope-
rationen. Wenn die Krankenanstalten ver-
stärkt zusammenarbeiten und sich jeweils 
spezialisieren würden, hätte das Potential 
die Qualität der Leistungen für die Patien-
tinnen und Patienten weiter zu steigern. 
Ein weiterer positiver Nebeneffekt wäre, 
dass man dadurch Kosten reduzieren 
könnte. 
Wir haben auch festgestellt, dass medizi-
nisch-technische Großgeräte an manchen 
Krankenanstalten in Kärnten nicht ausge-
lastet werden. Deswegen schlagen wir vor 
Großgeräte so anzuschaffen, dass sie in 
angemessener Zahl bereitgestellt und 
dort eingesetzt werden, wo man sie 
braucht und ausreichend auslastet. Es soll-
ten genügend Großgeräte für eine geeig-
nete und zeitnahe Versorgung der Bürge-
rinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Finanzierung der Krankenanstalten
Wir stellen in unserem Prüfbericht auch 
dar, wie die Krankenanstalten des Landes 
finanziert werden. Die Krankenanstalten 
des Landes Kärnten werden vom Land und 
von den Gemeinden finanziert. Den Be-
triebsabgang der KABEG finanzieren zu 70 
Prozent das Land und zu 30 Prozent die 
Kärntner Gemeinden. Wir zeigen auf, dass 
die Gemeinden seit dem Jahr 2001 ihren 
Beitrag nicht mehr direkt zahlen, sondern 
die KABEG Fremdmittel dafür aufnimmt – 
sogenannte Gemeindeumlagedarlehen. 
Ende 2018 hatte die KABEG aus der Fremd-
finanzierung dieses Gemeindeanteils be-
reits 550 Millionen Euro Schulden.
Den Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) 
dieser Darlehen zahlen die Gemeinden bis 
zur Obergrenze von 30 Prozent des jährli-
chen Betriebsabgangs. Alles, was darüber 
liegt, übernimmt das Land. Die Gemein-
den zahlen also maximal so viel, wie sie 
auch für ihren Teil des Betriebsabgangs 
zahlen würden. Von 2001 bis 2018 erspar-
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Ausgaben des Landes und der 
Gemeinden für Krankenanstalten  
im Jahre 2018

Gesamtschulden der KABEG der Jahre 200 bis 2018

   INFO
Der Bericht des Landesrechnungs-
hofs ist auf seiner Website 
veröffentlicht: 

www.lrh-ktn.at

ten sich die Gemeinden dadurch 352 Milli-
onen Euro. Seitdem die Obergrenze im 
Jahr 2018 erreicht wurde, haben die Ge-
meinden aus diesem System jedoch kei-
nen Vorteil mehr. Die Zinsen für die Ge-
meindeumlagedarlehen betrugen 224 
Millionen Euro von 2001 bis 2018.
Wir empfehlen das System der Gemeinde-
umlagedarlehen abzuschaffen. Die KABEG 
sollte den Gemeindeanteil nicht über 
Fremdmittel finanzieren, sondern durch 

direkte Zahlungen der Gemeinden. Da-
durch würden die Kosten für die Zinsen 
wegfallen. Die bestehenden Schulden aus 
Gemeindeumlagedarlehen sollte das Land 
entsprechend den gesetzlichen Regelun-
gen abbauen.
Mit unserem Prüfbericht zeigen wir auf, in 
welchen Bereichen man die Finanzierung 
der Kärntner Krankenanstalten optimieren 
könnte. Durch die Umsetzung unserer 
Empfehlungen könnten Land und KABEG 

die öffentlichen Gelder in diesem Bereich 
effizienter einsetzen und damit die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten ver-
bessern.

Um Bereiche zu verbessern, sprechen wir  
Empfehlungen an die geprüften Stellen aus. Mit unserer 

Arbeit unterstützen wir Politik und Verwaltung dabei,  
die Landesmittel optimal einzusetzen.
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GESETZ & RECHT 

In der Rechtssache klagende Partei Ärztekammer für Kärnten 
gegen die beklagte Partei Dr. med. Ivo Durkovic vor dem Lan-
desgericht Klagenfurt GZ: 70 Cg 15/20f wurde am 04. August 
2020 nachstehender

UNTERLASSUNGVERGLEICH
geschlossen: 

I.)		� Der Beklagte verpflichtet sich, es ab 1. September 
2020 bei sonstiger Exekution zu unterlassen im ge-
schäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs 

	 1.)	� für seine Ordination in 9020 Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 
41, die Bezeichnung „Zentrum“ allein und/oder in Ver-
bindung mit weiteren Begriffen wie z.B. „Augenlaser-
zentrum“ zu verwenden oder verwenden zu lassen, 
z.B. auf einem Ordinationsschild, 

	 2.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen nur oder auch 
die ärztlichen Leistungen des Beklagten und/oder die 
Ordination des Beklagten beworben wird, z.B. in Zei-
tungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, mit 
Anpreisungen wie insbesondere „Rabatt“, ,,Herbst
Rabatt“, ,,Herbstaktion“ .Winter-Rabatt“ und/oder 
sinngleichen Werbeankündigungen zu versehen 
oder versehen zu lassen, 

	 3.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen nur oder auch 
die ärztlichen Leistungen des Beklagten und/oder die 
Ordination des Beklagten beworben wird, z.B. in Zei-
tungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, mit 
Anpreisungen wie insbesondere „willst du eine Welt-
klasse – Sicht“ und/oder sinngleichen Werbeankündi-
gungen zu versehen oder versehen zu lassen,

	 4.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen nur oder auch 
die ärztlichen Leistungen des Beklagten und/oder die 
Ordination des Beklagten beworben wird, z.B. in Zei-
tungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, mit 
Ankündigungen der Verlosung von Gutscheinen für 
eine Augenlaseroperation, Ankündigungen von Ge-
winnspielen zum Gewinn eines 1.000,-- € (Rabatt-) 
Gutscheines für eine Augenlaseroperation und/oder 
sinngleichen Werbeankündigungen zu versehen 
oder versehen zu lassen, 

	 5.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen nur oder auch 
die ärztlichen Leistungen des Beklagten und/oder die 
Ordination des Beklagten beworben wird, z.B. in Zei-
tungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, mit 
Bildern prominenter Personen und/oder Aussagen 
prominenter Personen zu versehen oder versehen zu 
lassen,

	 6.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen die im Zusam-
menhang mit den vom Beklagten im Rahmen seiner 
ärztlichen Tätigkeit oder seiner Ordination eingesetz-
te Behandlungsmethoden beworben werden, z.B. in 
Zeitungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, 
so anzupreisen und/oder anpreisen zu lassen, dass 
„einzigartige“ oder „einzige“ Methoden angeboten 
würden und/oder dadurch, dass sinngemäß gleiche 
Behauptungen aufgestellt werden, 

	 7.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen die im Zusam-
menhang mit den vom Beklagten im Rahmen seiner 
ärztlichen Tätigkeit oder seiner Ordination eingesetz-
te Medizinprodukte und/oder medizinische Geräte 
beworben werden, z.B. in Zeitungsinseraten und/
oder Webseiten im Internet, so anzupreisen und/oder 
anpreisen zu lassen, dass „einzigartige“ oder „sichers-
te“ Laser oder sonstige Medizinprodukte oder medi-
zinische Geräte angeboten würden und/oder da-
durch, dass sinngemäß gleiche Behauptungen aufge-
stellt werden, 

	 8.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen die Ordination 
des Beklagten beworben wird, z.B. in Zeitungsinsera-
ten und/oder Webseiten im Internet, mit der Ankün-
digung, dass dort ein „Professoren Team deutscher 
Ärzte“ tätig ist und/oder sinngleiche Werbeankündi-
gungen zu versehen oder versehen zu lassen, 

	 9.)	� öffentliche Ankündigungen, in denen nur oder auch 
die ärztlichen Leistungen des Beklagten und/oder die 
Ordination des Beklagten beworben wird, z.B. in Zei-
tungsinseraten und/oder Webseiten im Internet, mit 
Ankündigungen nicht augenärztlicher Behandlun-
gen und Leistungen wie etwa „privater Flugtrans-
port“ und/oder sinngleiche Werbeankündigungen zu 
versehen oder versehen zu lassen. 

Vergleich/Unterlassungserklärung
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II.)	� Die klagende Partei wird ermächtigt, diesen Unterlas-
sungsvergleich in der Kärntner Ärztezeitung binnen 
sechs Monaten nach Abschluss dieses Vergleichs auf 
Kosten des Beklagten zu veröffentlichen, und zwar in 
Normalbuchstaben mit gesperrt geschriebenen Pro-
zessparteien und der Überschrift „Unterlassungsver-
gleich“ in Fettdruck mit Fettumrahmung. 

III.)	� Die beklagte Partei verpflichtet sich, die Kosten des 
Verfahrens zu 70 Cg 15/20v in Höhe von EUR 6.436,42 
an die klagende Partei zuhanden des Klagevertreters 
bis 1. September 2020 zu bezahlen, dies bei sonstiger 
Exekution. Festgehalten wird, dass, sofern dem 
Klagsvertreter die Hälfte der Pauschalgebühr refun-
diert werden sollte, er sich verpflichtet, die Hälfte der 
Pauschalgebühr an die Beklagtenvertreterin zu über-
weisen. 

IV.)	� Mit diesem Vergleich sind sämtliche verfahrensge-
genständlichen wechselseitigen Ansprüche der Par-
teien bereinigt und verglichen. 

Dieser Vergleich wird unbedingt geschlossen. 
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Fall des Monats 
Fall-Nr:   

Der übersehene Patient
Altersgruppe: 71–80
Geschlecht: Männlich
Bereich: Notfallmedizin
In welchem Kontext fand das Ereignis statt? 
Untersuchung/Diagnosestellung
Wo ist das Ereignis passiert? 
Krankenhaus Ambulanz Versorgungsart: Routinebetrieb
Tag des berichteten Ereignisses: Wochentag
Was ist passiert (Fallbeschreibung)? 
Ein Patient wurde von der Notfallambulanz nach der Triage in eine 
Fachambulanz weitergeschickt, dort behandelt und dann von der 
Fachambulanz ohne Rückmeldung vom Patiententransport wie-
der in die Notfallambulanz gebracht. Der Patiententransport gab 
auch keine Rückmeldung an das Personal der Notfallambulanz, 
dass er einen Patient ohne Laufzettel, welcher eigentlich bei Not-
fallambulanz-Patienten immer mitgegeben wird, bei uns abge-
stellt hat. Nach 7 Stunden fällt dem Notfallambulanz-Personal auf, 
dass ein Patient schon sehr lange wartet und erkundigt sich, um 
wen es sich überhaupt handelt und bemerkt, dass dieser Patient 
nicht in unserer Warteliste aufgelistet ist. Dem Patienten wird 
dann sofort Blut abgenommen und ein EKG geschrieben. Ein NS-
TEMI konnte dann nachdem das TropI über 8000 war diagnosti-
ziert werden.
Was war das Ergebnis? 
Patient wird mit NSTEMI auf die CCU verlegt.

Wo sehen Sie Gründe für dieses Ereignis?	
Informationsweitergabe von der Fachambulanz und vom
Patiententransport!
Was war besonders gut: Dass überhaupt jemandem bei einer 
Patientenzahl von weit über 250 Personen an einem 24-h-Auf-
nahmetag aufgefallen ist, dass ein Patient nicht in der Liste ist.
Was war besonders ungünstig:
❙	 Patient einfach vom Patiententransport abgestellt, obwohl 

vereinbart ist, dass, wenn kein Laufzettel vorhanden ist, bei der 
Anmeldung nachgefragt werden muss.

❙	 Patiententransport beschäftigt im Sommer viele Ferialprakti-
kanten, die solche Sachen sich nicht wissen.

❙	 Patient konnte nicht gut Deutsch und hat sich auch selbst nicht 
gemeldet.

❙	 Sehr großer Patientenandrang, keine Übersicht im Warteraum.

Wie häufig tritt ein solches Ereignis ungefähr auf? Jährlich
Kam der Patient zu Schaden? Möglicher Patientenschaden

Welche Faktoren trugen zu dem Ereigniss bei? 
❙	 Kommunikation (im Team, mit PatientIn, mit anderen ÄrztInnen,
SanitäterInnen etc.)

❙	 Ausbildung und Training
❙	 Teamfaktoren (Zusammenarbeit, Vertrauen, Kultur, Führung 

etc.)
❙	 Ablauforganisation

Wer berichtet? Pflegepersonal
Ihre Berufserfahrung: über 5 Jahre

Kommentar:
Lösungsvorschlag bzw. Fallanalyse
Im vorliegenden Fall stehen ganz klar Kommunikationsmangel 
und unzureichende Administration im Vordergrund. 

Folgende Punkte sollten diskutiert werden:
Anmeldung 
Der Patient sollte im Idealfall über ein Fachdisziplinen-übergrei-
fendes Ambulanzprogramm administriert werden. Ein „Laufzet-
telsystem” sollte in der heutigen, EDV-gestützten Zeit vermieden 
werden, da dieses System viel zu unsicher ist und dadurch Patien-
ten viel zu oft „durch den Rost fallen”.

Kommunikation 
Eine telefonische Ankündigung zwischen den Ambulanzteams 
über den „Weitertransport” an jede weitere Ambulanz sollte erfol-
gen.
Ein „Abstellen” des Patienten, ohne dem zuständigen Pflegeper-
sonal Bescheid zu geben, muss auf jeden Fall vermieden werden 
(auch bei einer vorhergehenden telefonischen Ankündigung). Je-
der Patient, der zwischen unterschiedlichen Ambulanzen trans-
portiert wird, soll in einer geordneten Übergabe zwischen Trans-
portdienst und Pflegepersonal übergeben werden.

Überprüfung des Wartebereiches
Der Wartebereich sollte, wenn nicht durch Kameras einsehbar, re-
gelmäßig überprüft werden, um Patienten, die aufgrund solcher 
Fehler im System vergessen/übersehen werden, herauszufiltern. 
Eine Latenz von 7 Stunden ist nicht tolerierbar.

Personal
Gerade der Transportdienst ist viel zu oft auch in anderen Berei-
chen (z.B. OP etc.) tätig und daher schwer im Zeitdruck. Das fördert 
möglicherweise das ”Abstellen” der Patienten im Wartebereich. 
Aus diesem Grund ist eine verpflichtende, geordnete Übergabe 
bzw. eine telefonische Vorankündigung sehr empfehlenswert.

Abmeldung 
Eine Abmeldung des Patienten aus dem Ambulanzsystem sollte 
erst durch die letztbetreuende Ambulanz oder eine übergeordne-
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te Stelle (z.B. Portier etc.) durchgeführt werden. So bleibt der Pati-
ent so lange auf dem Bildschirm, bis seine „Ambulanzkarte” abge-
schlossen wird, und kann weniger leicht vergessen oder überse-
hen werden.

Gefahren- / Wiederholungspotenzial
Das Problem der fehlenden Kommunikation zwischen den unter-
schiedlichen Ambulanzen ist ein altbekanntes Problem, daher ist 
das Gefahren- und Wiederholungspotential durchaus als hoch 
einzustufen. Aufgrund der hohen Patientendichte bei oftmals vor-
handenem Personalmangel sowie stark erhöhtem Stressaufkom-
men kommt es sehr häufig zu Kommunikationseinbußen, welche 
das Entstehen solcher Pannen unweigerlich fördern.

Weiterführende Literatur / Ausbildungsempfehlungen
Rohner, Winter: „Patientenidentifikation und Prozessorientie-
rung”, 2010, Springer

ExpertIn der Berufsrettung Wien
(medizinisch-fachlicher Aspekt, Notfallmedizin)

Veröffentlichung am 24.09.2020

Die Privatklinik Villach verfügt über 152 Betten mit den 
Schwerpunkten Innere Medizin, Neurologie, Gynäkologie 
und Brustkrebszentrum, Chirurgie, Wirbelsäulen- und 
Neurochirurgie sowie Radiologie und Nuklearmedizin. 
Das Haus steht darüber hinaus auch niedergelassenen 
Ärzten als Belegspital zur Verfügung.

Zur Unterstützung unseres Stationsärzteteams suchen 
wir eine/n engagierte/n

Arzt/Ärztin  
Allgemeinmedizin

(Vollzeit/Teilzeit)

Als Stationsärztin/-arzt unterstützen Sie mit Ihrer Arbeit 
die Diagnostik und Therapie der hauptbehandelnden 
Ärzte in Zusammenarbeit mit der Pflege und der physika-
lischen Therapie.

Was wir Ihnen bieten:
•	 �Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr engagier-

ten Team

•	 Flexible Arbeitszeiten

•	 Bezahlte Fort- und Weiterbildungen

•	 Volle Verpflegung zu sehr geringem Selbstkostenanteil

•	 �Gehalt: Basis ks-Schema Land Kärnten zuzüglich einer 
Humanomed Zulage, Nachtdienste werden additiv 
separat vergütet

Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an den Ärztlichen 
Leiter Prim. Dr. Bruno Pramsohler, Privatklinik Villach,  
Dr.-Walter-Hochsteiner-Straße 4, 9504 Villach Warmbad 
oder per E-Mail an 
bruno.pramsohler@privatklinik-villach.at

www.humanomed.at 

M A G A Z I N  F Ü R  Y A C H T I N G ,  R E I S E N  U N D  M E E R

Die Skipperfi bel, Ihr Abo-Geschenk!
Mit viel Witz und deutlichen Worten zeigt Bobby 
Schenks Buch Die Skipperfi bel auf, was die 
Aufgaben eines Skippers sind. Sichern Sie sich als 
Neu-Abonnent jetzt gratis Ihr persönliches Exemplar.*   

*Angebot gültig, solange der Vorrat reicht. Gültig auch für 
E-Paper-Abonnenten bei Neuabschluss eines Jahresabonnements 
unter www.ocean7.at/epaperabo

www.ocean7.at

Jahres-Abo Print
6 Ausgaben   € 29,–

Keine Ausgabe 
mehr verpassen!
Unterhaltsam informiert in vielen 
Bereichen: Yachten, Reisen, 
Wassersport, Umwelt – 
ein ganzes Jahr lang!

Auch als 
E-Paper 

erhältlich!

€ 19,99/Jahr
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LEX & TAX 

Mag. Manfred Kenda

Die Steuerberater GmbH,  
Klagenfurt. Ein Mitglied der  
MEDTAX-Gruppe 

Im Laufe der letzten Monate hat es mehre-
re Änderungen zum Fixkostenzuschuss 
gegeben. Hier noch einmal die wichtigs-
ten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie hoch ist der Fixkostenzuschuss?
Der Fixkostenzuschuss ist pro Unterneh-
men begrenzt mit bis zu 75 % der Fixkos-
ten gestaffelt nach Umsatzeinbußen.

Was können Fixkosten einer Arztpraxis 
in die diesem Zusammenhang sein?
Im Wesentlichen sind dies
❙	 Geschäftsraummieten
❙	 Betriebliche Versicherungsprämien
❙	 Zinsaufwendungen für Kredite und Lea-

sing
❙	 Operating Leasing
❙	 Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl, 

Telekommunikation
❙	 Personalaufwendungen, die ausschließ-

lich für die Bearbeitung von krisenbe-
dingten Stornierungen und Umbuchun-
gen anfallen (bei Ärzten eher in Ausnah-
mefällen geltend zu machen)

❙	 ein angemessener Unternehmerlohn
❙	 für Unternehmen, die einen Fixkosten-

zuschuss von unter € 12.000,-- beantra-
gen, ein angemessener Lohn für Steuer-
berater oder Bilanzbuchhalterkosten bis 
maximal € 500,--.

Fixkosten sind Aufwendungen, die im Be-
trachtungszeitraum nicht reduziert wer-
den können und zwangsläufig aufgrund 

der operativen inländischen Geschäftstä-
tigkeit des Unternehmens anfallen.

Für welchen Zeitraum werden Fixkos-
ten ersetzt?
Für bis zu drei zusammenhängende Be-
trachtungszeiträume bzw. Monate im Zeit-
raum vom 16. März 2020 bis längstens 15. 
September 2020. 

Gibt es klare Vorgaben zur Berechnung 
des angemessenen Unternehmer-
lohns?
Der angemessene monatliche Unterneh-
merlohn für Einzelunternehmer ist wie 
folgt zu berechnen: Steuerlicher Gewinn 
des letztveranlagten Jahres dividiert durch 
Monate, in denen eine unternehmerische 
Tätigkeit ausgeübt wurde. Davon sind Ne-
beneinkünfte (Einkünfte gemäß § 2 Abs 3 
Z 4 bis 7 EStG) des Betrachtungszeitrau-
mes abzuziehen. Insgesamt dürfen pro 
Monat jedenfalls € 666,66, höchstens je-
doch € 2.666,67 angesetzt werden.

Kann ich auch zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Fixkostenzuschuss 
beantragen?
Ja, der Antrag ist spätestens bis zum 31. 
August 2021 einzubringen.

Welche Zeiträume sind für den 
Fixkostenzuschuss relevant?
Die Berechnung des Umsatzausfalls hat 
primär anhand eines Vergleichs des 2. 
Quartals 2019 und 2020 zu erfolgen. Ab-
weichend vom Quartalsvergleich können, 
und das wird bei Arztpraxen die Regel 
sein, für die Umsatzausfälle auch folgende 
Betrachtungszeiträume den korrespon-
dierenden Zeiträumen 2019 gegenüber-
gestellt werden:

Betrachtungszeitraum 1: 
16. März 2020 bis 15. April 2020
Betrachtungszeitraum 2: 
16. April 2020 bis 15. Mai 2020 
Betrachtungszeitraum 3: 
16. Mai 2020 bis 15. Juni 2020 
Betrachtungszeitraum 4: 
16. Juni 2020 bis 15. Juli 2020 
Betrachtungszeitraum 5: 
16. Juli 2020 bis 15. August 2020 
Betrachtungszeitraum 6: 
16. August 2020 bis 15. September 2020

Der Zuschuss kann bis zu max. drei zusam-
menhängende Monate im Zeitraum 16. 
März 2020 bis 15. September 2020 bean-
tragt werden. Wird der Umsatz quartals-
weise ermittelt, sind die Fixkosten des Un-
ternehmens zwischen 16. März 2020 und 
15. Juni 2020 als Bemessungsgrundlage 
heranzuziehen. Wird ein abweichender 
Betrachtungszeitraum gewählt, so sind 
nur die im entsprechenden Zeitraum an-
gefallenen Fixkosten heranzuziehen.

Wie hoch ist der Fixkostenzuschuss?
Der Fixkostenzuschuss ist pro Unterneh-
men gestaffelt und abhängig vom (ge-
schätzten) tatsächlichen Umsatzausausfall 
des Unternehmens und kann bis zu 75% 
der Fixkosten betragen:
❙	 40–60 % Umsatzausfall: 25 % Ersatzleis-

tung für entstandene Fixkosten
❙	 60–80 % Umsatzausfall: 50 % Ersatzleis-

tung für entstandene Fixkosten
❙	 80–100 % Umsatzausfall: 75 % Ersatzleis-

tung für entstandene Fixkosten

Für eine Beantragung muss der Fixkosten-
zuschuss insgesamt mindestens € 500,-- 
betragen.

Fixkostenzuschuss
Fragen und Antworten
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Müssen auch Einnahmen-Ausgaben-
Rechner, also idR auch Ärzte, (Gewin-
nermittler gemäß § 4 Abs 3 EStG) die 
Erfassung von Fixkosten nach ihrem 
Entstehen ansetzen?
Grundsätzlich haben sich auch Einnah-
men-Ausgaben-Rechner hinsichtlich der 
Fixkosten am Aufwandsentstehungszeit-
punkt zu orientieren. In diesem Fall ist im 
Gleichklang dazu auch der Umsatzausfall 
entsprechend zu berechnen. Einnahmen-
Ausgaben-Rechner können aber auch die 
Fixkosten nach deren Zufluss oder Abfluss 
ansetzen, sofern dies nicht zu willkürlich 
zeitlichen Verschiebungen führt. In diesem 
Fall müssen aber sowohl die Fixkosten als 
auch der Umsatzausfall nach dem Zufluss- 
und Abfluss-Prinzip berechnet werden. 

Dürfen eigene Sozialversicherungs-
kosten berücksichtigt werden?
Derartige Sozialversicherungskosten dür-
fen nicht angesetzt werden. Ebenso dür-
fen Ärztekammerbeiträge, sofern sie den 
Wohlfahrtsfonds betreffen, nicht ange-
setzt werden.

Jeden Unternehmer trifft die soge-
nannte „Schadensminderungspflicht“
Was bedeutet Schadensminderungs-
pflicht?

Das Unternehmen muss zumutbare Maß-
nahmen setzen, um die durch den Fixkos-
tenzuschuss zu deckenden Fixkosten zu re-
duzieren. Maßgeblich ist der Zeitpunkt in 
der Krise zu dem die Maßnahme gesetzt 
wurde oder die Maßnahme gesetzt hätte 
werden können.

Was sind zumutbare Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Reduzierung 
von Fixkosten?
Das Unternehmen muss vor Antragstel-
lung zumutbare Maßnahmen setzen, um 
die durch den Fixkostenzuschuss zu de-
ckenden Fixkosten zu reduzieren. Die Fra-
ge, ob das Unternehmen vor Antragstel-
lung ausreichend zumutbare Maßnahmen 
gesetzt hat, ist zu dem Zeitpunkt in der 
COVID-19 Krise zu beurteilen, in dem das 
Unternehmen die Maßnahme gesetzt hat 
oder setzen hätte können. Zumutbar ist es, 
ein Vertragsverhältnis zur Reduktion von 
Fixkosten aufzulösen, wenn das ohne Risi-
ko eines Rechtsstreits mit unsicherem Aus-
gang erfolgen kann. Nicht zumutbar ist die 
Auflösung eines Vertragsverhältnisses zur 
Reduktion von Fixkosten, wenn damit das 
Risiko eines Rechtsstreits mit unsicherem 
Ausgang verbunden wäre. Nicht zumutbar 
ist es auch, ein Vertragsverhältnis zur Re-
duktion von Fixkosten aufzulösen, wenn 

das Vertragsverhältnis betriebsnotwendig 
für das Unternehmen ist, auch wenn das 
ohne Risiko eines Rechtsstreits mit unsi-
cherem Ausgang erfolgen könnte.

Resümee:
Im Regelfall wird es in Arztpraxen vor al-
lem in den ersten beiden Betrachtungs-
monaten zu massiven Umsatzeinbußen 
gekommen sein. Hier ist zu prüfen, inwie-
weit die tatsächlich erwirtschafteten Um-
sätze von den Umsätzen des Vorjahres 
abweichen. Diese Werte werden aus dem 
Ordinationsverwaltungsprogramm zu 
entnehmen sein. Jedenfalls liegen bei 
Arztpraxen, deren Werte regelmäßig vom 
Steuerberater aufgebucht werden, bereits 
die Werte für die Fixkosten vor. Im Zusam-
menhang mit den jeweiligen Umsätzen 
gilt es zu prüfen, ob ein Fixkostenzuschuss 
beantragt werden soll oder nicht. Da es 
sich um eine durchaus komplexe Materie 
handelt, sollten Sie Ihren Steuerberater 
kontaktieren, wobei kein Zeitdruck gege-
ben ist. Der Antrag auf Fixkostenzuschuss 
ist bis spätestens 31.08.2021 zu stellen.

Mag. Manfred Kenda

Fixkosten sind Aufwendungen, die  
im Betrachtungszeitraum nicht 

reduziert werden können
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STANDESMELDUNGEN
vom 3. OKTOBER  2020
KURIE DER ANGESTELLTEN ÄRZTE:� 1.733
Turnusärzte:� 321
Ärzte für Allgemeinmedizin:� 399
Fachärzte:� 1.013

KURIE DER NIEDERGELASSENEN ÄRZTE:�1.024
Ärzte für AM und Fachärzte:� 864
Wohnsitzärzte:� 160

Ordentliche Kammerangehörige:� 2.757
Außerordentliche Kammerangehörige:� 530
Kammerangehörige insgesamt:� 3.287

ZUGÄNGE: 

Dr. AL-QASSAB Manuel, TA, ist seit 1.10.2020 im 
LKH Villach tätig.

Dr. BRODTRAGER Christina, TÄ, ist seit 1.10.2020 
im Klinikum Klagenfurt tätig.

Dr. DELAKORDA Nina, TÄ, ist seit 14.9.2020 im 
LKH Villach tätig (zugezogen aus Wien).

dr.med. GRADISCHNIG Marco, TA, ist seit 
1.10.2020 im KH der Elisabethinen tätig. 

dr.med. GERENCSER Krisztina, TÄ, ist seit 
1.10.2020 im Klinikum Klagenfurt tätig.

Dr. GROFF Birgit, FÄ für Haut- und Geschlechts-
krankheiten und AM, hat mit 5.10.2020 eine Or-
dination in 9500 Villach, Moritschstraße 3/3, 
eröffnet (zugezogen aus Niederösterreich). 

Dr. GRUZEI Carmen, TÄ, ist seit 1.10.2020 im Kli-
nikum Klagenfurt tätig.

Dr. HASELMANN  Gernot, AM, ist seit 1.10.2020 
im KH Friesach tätig.

Dr. HIERZER Doris, TÄ, ist seit 1.10.2020 im KH 
Friesach tätig (zugezogen aus Tirol).

Dr. HOHENWARTER Benjamin, TA, ist seit 
1.10.2020 im Klinikum Klagenfurt tätig (zugezo-
gen aus Wien).

Dr. JANDL Gerrit, AM, hat mit 1.10.2020 eine Or-
dination in 9500 Villach, Völkendorferstraße 

80/4, eröffnet (zugezogen aus Oberösterreich). 

Dott.ssa KALAJA Olta, TÄ, ist seit 1.10.2020 im 
Klinikum Klagenfurt tätig (zugezogen aus Ober-
österreich).

Dr. KARNER Sonja, AM, ist seit 1.10.2020 im KH 
St. Veit/Glan tätig (zugezogen aus dem Burgen-
land).

Dr. KRAUSS Isabel, TÄ, ist seit 1.10.2020 im Klini-
kum Klagenfurt tätig.

Dr.med. KORNISCH-KOCH Simone, FÄ für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin und AM, ist 
seit 1.10.2020 in der PK Maria Hilf tätig.

KUSAR Masa, dr.med., TÄ, ist seit 1.10.2020 im 
Klinikum Klagenfurt tätig.

Dr. LÄRITZ Michael, TA, ist seit 1.10.2020 im LKH 
Wolfsberg tätig.

Dr. MEZÖ Greta Eva, TÄ, ist seit 1.10.2020 im LKH 
Villach tätig (zugezogen aus der Steiermark).

Dr. RAPF Anna, FÄ für Psychiatrie und psycho-
therapeutische Medizin, ist seit 5.10.2020 
 in der PK Villach tätig (zugezogen aus Oberös-
terreich).

Dr.med. SCHLOT Udo, FA für Neurochirurgie, hat 
mit 7.9.2020 eine Ordination in 9504 Warmbad-
Villach, Dr. Walter-Hochsteinerstraße 4, eröffnet.

Dr. SUMMERER Bianca, TÄ, ist seit 1.10.2020 im 
LKH Villach tätig.

Dr.med. TRATTNIG Jasmin, TÄ, ist seit 1.10.2020 
im Klinikum Klagenfurt tätig.

Dr. WERTJANZ David, TA, ist seit 1.10.2020 im 
Klinikum Klagenfurt tätig.

Dr. ZWRTEK Christoph, TA, ist seit 1.10.2020 im 
Klinikum Klagenfurt tätig.

ABGÄNGE:

Dr. LEUSTIK Madeleine, TÄ, ist mit 5.10.2020 
nach Wien verzogen. 

Dr. BEER Agnes, AM, ist seit 7.9.2020 beim Schul-
verein De La Salle (Wien) tätig.

Dr. KRAMPLA Eva, FÄ für Innere Medizin, ist mit 
1.10.2020  nach Wien verzogen.

TODESFÄLLE:

Dr. LEBER Hans, Facharzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 9330 Althofen, ohne 
Berufsausübung, ist am 9.9.2020 verstorben.

PRAXISERÖFFNUNGEN:

Dr. ACHATZ Wolfgang, FA für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie u. AM, hat mit 
1.10.2020 eine Kassenordination als FA für Or-
thopadie und orthopädische Chirurgie in 9020 
Klagenfurt, St. Veiter Straße 50, eröffnet. 

FREIE KASSENPLANSTELLEN:

FACHÄRZTE
1 Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie in Eberndorf (NEUSCHAFFUNG)

Bei Interesse an o.a. Kassenplanstelle melden Sie sich bitte in der Ärztekammer für Kärnten (Hr. Salbrechter, 0463/5856-20).
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Dr. JAUK Barbara, FÄ für Kinder- und Jugend-
heilkunde und AM, hat mit 1.10.2020 eine Kas-
senordination als FÄ für Kinder- und Jugend-
heilkunde in 9400 Wolfsberg, Rossmarkt 13, er-
öffnet.

Dr. LANGER Nobert, FA für Allgemeinchirurgie 
und Viszeralchirurgie und AM, hat mit 1.10.2020 
eine Ordination in 9020 Klagenfurt, Feldkirch-
nerstraße 114, und Bahnhofstraße 38c, eröffnet.

Dr. LÖSCHL-ESTERER Hemma, FÄ für Augenheil-
kunde und Optometrie, hat mit 1.10.2020 eine 
Kassenordination in 9500 Villach, Hans-Gasser-
Platz 6A, eröffnet.

Dr. MÜHL Karin, AM, hat mit 1.10.2020 eine Ordi-
nation in 9500 Villach, Zehenthofstraße 2, eröff-
net. 

Dr. PICHLER Peter und Dr. KNOPPER Sandra ha-
ben mit 1.10.2020 die „Dr. PICHLER und Dr. 
KNOPPER Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin 
OG“ in 9535 Schiefling, Keutschacherstraße 265 
eröffnet. 

Dr. SCHALLER Gerhard und Dr. SCHALLER Simon 
haben mit 1.10.2020 die „Gruppenpraxis für Kin-
der- und Jugendheilkunde Dr. Schaller & Dr. 
Schaller OG“ in 9500 Villach, Werthenaustraße 
18, eröffnet.

Dr. SCHMEDLER Brigitte, FÄ für HNO und AM, 
hat mit 1.10.2020 eine Kassenordination als FÄ 
für HNO in 9300 St. Veit/Glan, Friesacher Straße 
24, eröffnet. 

Dr. WASSERMANN Christoph, FA für Psychiatrie 
und psychotherapeutische Medizin und AM, 
hat mit 14.9.2020 eine Ordination in 9020 Kla-
genfurt, Grete-Bittner-Straße 40, eröffnet.

Dr. ZITTERER Hermine, AM, hat mit 1.10.2020 
eine Kassenordination in 9560 Feldkirchen, Dr. 
Arthur-Lemisch-Straße 1, eröffnet.

ERÖFFNUNG EINER ZWEITORDINATION:

Dr. WASSERMANN Christoph, FA für Psychiatrie 
und psychotherapeutische Medizin und AM, 
hat mit 14.9.2020 eine Zweitordination in 9020 
Klagenfurt, Pfarrplatz 15, eröffnet.

Dr. SCHEIBER Claudia, AM, hat mit 15.9.2020 
eine Zweitordination in 9521 Treffen, Millstät-
terstraße 17, eröffnet.

PRAXISEINSTELLUNGEN:

Dr. ACHATZ Wolfgang, FA für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie und AM, hat mit 
30.9.2020 seine Kassenordination als FA für Or-
thopädie und orthopädische Chirurgie in 9330 
Althofen, Koschatstrasse 1a, eingestellt.

Dr. GRUBER Wilfried, FA für Radiologie, hat mit 
30.9.2020 seine Kassenordination in 9020 Kla-
genfurt, 8. Mai-Straße 47, eingestellt und ist mit 
1.10.2020 in den Ruhestand getreten.

Dr. HIMMER-PERSCHAK Gabriele, FÄ für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe und AM, hat mit 
27.9.2020 ihre Ordination in 9300 St. Veit/Glan, 
Unterer Platz 15, eingestellt.

Dr. JELLEN Margit, FÄ für Augenheilkunde und 
Optometrie und AM, hat mit 30.9.2020 ihre Kas-
senordination als FÄ für Augenheilkunde und 
Optometrie in 9300 St. Veit/Glan, Platz am Gra-
ben 2, eingestellt und ist seit 1.10.2020 als 
Wohnsitzärztin tätig.

Dr. KNOPPER Sandra, AM, hat mit 30.9.2020 ihre 
Ordination in 9073 Viktring, Karl Truppe Straße 
18/3, eingestellt.

Prim. apl.Univ.Prof. Dr. MÜLLER Ernst Josef, FA 
für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie 
und FA für Unfallchirurgie, hat mit 30.9.2020 sei-
ne Ordination in 9020 Klagenfurt, St. Veiterstra-
ße 47, eingestellt.

Dr. PREGLAU Friedold, FA für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe und AM, hat mit 30.9.2020 sei-
ne Kassenordination als FA für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe in 9100 Völkermarkt, Griffner-
straße 9, eingestellt und ist in den Ruhestand 
getreten.

Dr. PROCHAZKA Barbara, FÄ für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin und AM, hat mit 
30.9.2020 ihre Zweitordination in 9650 Feldkir-
chen, 10. Oktoberstraße 12/2 eingestellt.

Dr. SCHMEDLER Brigitte, FÄ für HNO und AM, 
hat mit 30.9.2020 ihre Ordination in 9020 Kla-
genfurt, Raupenhofstraße 2, eingestellt.

ÄNDERUNG DER ORDINATIONSADRESSE:

Prim. Dr. GRAF Bernd Helmut, FA für Orthopädie 
und orthopädische Chirurgie und AM, hat mit 
1.10.2020 seine Ordination von 9020 Klagen-
furt, Kardinalplatz 9/1, nach 9020 Klagenfurt,  

8. Maistraße 47/3, verlegt.

INVERTRAGNAHMEN:

durch die ÖGK:
Dr. ACHATZ Wolfgang, FA für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 9020 Klagenfurt
Dr. JAUK Barbara, FÄ für Kinder- und Jugend-
heilkunde, 9400 Wolfsberg
Dr. LÖSCHL-ESTERER Hemma, FÄ für Augenheil-
kunde und Optometrie, 9500 Villach
Dr. PICHLER und Dr. KNOPPER Gruppenpraxis 
für Allgemeinmedizin OG, 9535 Schiefling
Dr. SCHMEDLER Brigitte, FÄ für HNO, 9300 St. 
Veit/Glan
Dr. ZITTERER Hermine, AM, 9560 Feldkirchen
Gruppenpraxis für Gynäkologie Dr. MORI und 
Dr. BEBIC-KRAINZ OG, 9020 Klagenfurt
Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkun-
de Dr. SCHALLER & Dr. SCHALLER OG, 9500 Vil-
lach

durch die BVAEB:
Dr. JAUK Barbara, FÄ für Kinder- und Jugend-
heilkunde, 9400 Wolfsberg
Dr. PICHLER und Dr. KNOPPER Gruppenpraxis 
für Allgemeinmedizin OG, 9535 Schiefling
Dr. SCHMEDLER Brigitte, FÄ für HNO, 9300 St. 
Veit/Glan
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Alois 
KOLENIK & Dr. Christoph KOLENIK OG, 9423 St. 
Georgen/Lavanttal
Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkun-
de Dr. SCHALLER & Dr. SCHALLER OG, 9500 Vil-
lach

durch die SVS:
Dr. ZIEGLER Markus, FA für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, 9330 Althofen
Gruppenpraxis für Dermatologie und Venerolo-
gie Dr. GASSNER & Dr. SCHOLZ OG, 9020 Klagen-
furt

durch die KFA Wien:
Dr. HOLZWEBER-WERNISCH und Dr. KOZAR 
Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Opto-
metrie OG, 9020 Klagenfurt
Dr. PACHER Dietmar und Dr. KOREN Christian, 
Gruppenpraxis für Gynäkologie und Geburts-
hilfe OG, 9500 Villach

durch die KFA Villach:
Dr. DASKALAKIS Stella, AM, 9020 Klagenfurt
Dr. EBNER Christian, FA für Kinder- und Jugend-
heilkunde, 9800 Spittal/Drau
Dr. ELLERSDORFER Sigrid, AM, 9100 Völker-
markt
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Dr. FISCHER Michaela, AM, 9341 Straßburg
Dr. GUGL Ingo, AM, 9462 Bad St. Leonhard
Dr. HANSCHITZ Kevin, AM, 9141 Eberndorf (Ein-
zelvertrag nach Übergabepraxis)
Dr. HOLZWEBER-WERNISCH und Dr. KOZAR 
Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Opto-
metrie OG, 9020 Klagenfurt
Dr. KRASSNITZER Sabine Irmgard, AM, 9360 
Friesach
Dr. MARTINZ Elisabeth, AM, 9135 Bad Eisen-
kappel
Dr. ORTNER Dagmar, AM, 9020 Klagenfurt
Ing. Dr. TREVEN Martin, AM, 9556 Liebenfels
Gruppenpraxis Dr. HAAS – Dr. ENGLER Fachärz-
te für Lungenkrankheiten OG, 9020 Klagenfurt
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Alois 
KOLENIK & Dr. Christoph KOLENIK OG, 9423 St. 
Georgen/Lavanttal
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Anna 
SCHWARZ und Dr. Iris SCHATZ OG, 9132 Gallizi-
en
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. WER-
GINZ und Dr. KOREN OG, 9560 Feldkirchen
Gruppenpraxis für Dermatologie und Venero-
logie Dr. GASSNER & Dr. SCHOLZ OG, 9020 Kla-
genfurt

VORSORGEUNTERSUCHUNGEN:

Dr. PUTZL Markus, AM, 9640 Kötschach-Mau-
then
Dr. UNTERMOSER Martin, FA für Innere Medizin, 
9800 Spittal/Drau

EINTRAGUNGEN IN DIE ÄRZTELISTE –  
Diplome:

Dr. ACHE Florian, Arzt für Allgemeinmedizin
Dr. BAUMER Harald, Additivfach Gefäßchirurgie
Dr. BURGSTALLER Stefan, Additivfach Gefäßchi-
rurgie
Dr. GRADNIG Barbara, Fachärztin für Lungen-
krankheiten
Dr. KARASEK Angelika, Fachärztin für Strahlen-
therapie-Radioonkologie
Dr. KRIEGL Ernst Uwe, Facharzt für Unfallchirur-
gie
Dr. PIROLT Kerstin, Additivfach Pädiatrische Hä-
matologie und Onkologie
Dr. RIEDL Georg, Facharzt für Orthopädie und 
Traumatologie
Dr. RODRIGUEZ Ulrike, Fachärztin für Orthopä-

die und Traumatologie
Dr. STICKLER Günther, Facharzt für Orthopädie 
und Traumatologie
Dr. TRAXLER Eduard, Facharzt für Orthopädie 
und Traumatologie
Dr. TROGER Johannes, Facharzt für Neurologie
Dr. WIMMER Julia, Fachärztin für Neurologie
Dr. WULTSCH Christina, Fachärztin für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin
Dr. ZAHERI KHAMENEH Verena, Fachärztin für 
Neurologie

EINTRAGUNGEN IN DIE ÄRZTELISTE –  
Spezialisierungen:

Dr. KATTNIG Gerald, Spezialisierung fachspezifi-
sche psychosomatische Medizin
Dr. KATTNIG-PFLEGPETER Elisabeth, Spezialisie-
rung fachspezifische psychosomatische Medizin

VERLEIHUNGEN / ERNENNUNGEN:

Prim. Dr. Christoph WASSERMANN, Primarius 
und ärztlicher Leiter der Reha Klinik für seeli-
sche Gesundheit seit 1.4.2020.

KLEINANZEIGEN 

Zu vermieten:

Wunderschöne, große Gemeinschaftspraxis 
sucht noch einen Untermieter - Zentrale Lage, 
behindertengerecht, Bushaltestelle vor der 
Haustüre, 8.-Mai-Straße 47, 9020 Klagenfurt. Be-
vorzugt Allgemeinmediziner mit oder ohne 
TCM ab Juli 2020. Tel. 0650 2352345

Ordination, St. Veit/Glan zentrumsnah, ca. 135 
m², Kernsanierung frei gestaltbar, EG, barriere-
frei, Parkplätze vorhanden. 0681 10371415

Räumlichkeit für Ordination/Therapie/Büro 
in Klagenfurt in zentraler Lage nähe City Arka-
den zu vermieten. Telefon 0664 1381333

Ordinationsräumlichkeiten in Wolfsberg in 
barrierefreiem Ärztehaus, Stadtmitte mit aus-
reichend Parkplätzen, 140 m² im EG, bauliche 
Änderungen möglich, Tel. 0699 10998874 (Fr. 
Müller)

In einem direkten Zubau neben dem DOKH 
Friesach können neuwertige Räumlichkeiten 
für Ordinationen gemietet werden. Gesamtflä-
che ca. 700 m², auch leicht teilbar ab ca. 150 m². 
Sehr gute Aufteilung, Eingriffsraum, Lager, Toi-
letten, usw. vorhanden, eigener Empfangs-
raum; IT, Liegen, Möbel eingerichtet. Parkplätze 
davor ausreichend vorhanden, Busstation di-
rekt nebenan.
Geeignet für die Einzelordination (z.B. Kas-
senordination AM) bis zum PHC. 
Informationen bei: Dr. Ernst Benischke, MBA un-
ter 0664 88661987

Wohnung, Nähe Klinikum Klagenfurt,  Deuten-
hofenstraße, zu vermieten. 75 m² , 3 Zimmer, 
große Terrasse, Gartenbenutzung. Preis € 660 - 
alles inclusive. Tel. 0664 4021345

55 m² voll eingerichtete Wohnung (2 Zimmer, 
Vorzimmer, WC und Bad, Küche) für 2 Personen 

in Graz, Andritz (sehr ruhige Lage) mit Balkon, 
Kellerabteil und Tiefgaragenplatz zu vermieten. 
3 Minuten von der Bushaltestelle und 5 Minuten 
von der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Wei-
tere Information: MR Prim. Dr. Franz Puhr: 0664 
4537023.

Gesucht:

Das Diagnosezentrum Menogyn in Villach, 
Hauptplatz 11, sucht einen Arzt/Ärztin für Allge-
meinmedizin zur Durchführung der Knochen-
dichtemessung und des ärztlichen Gesprächs! 
Die Arbeitszeiten wären Mo-Fr von 8-13 Uhr. 
Falls  Interesse vorhanden und zur Abklärung 
weiterer Details rufen Sie bitte die Nummer 
0676 6389755 an.

Suche Abspielgerät für Mikrokassetten. Kon-
takt: 0650 2352345

Kleinanzeigen werden für Mitglieder 
der Ärztekammer für Kärnten 

kostenlos veröffentlicht!
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Zeit für meine 
PatientInnen haben?  
Zeit für die 
eigene Praxis.
Nutzen Sie das s Existenzgründungs-Paket 
für Ihren Start mit einer eigenen Praxis. #glaubandich

sparkasse.at/existenzgruendungspaket

Jetzt 

Praxisgründungs- 

rechner testen!

022898T3 SPK Existenzgruender Freie Berufe 2020 Praxis 210x297 KärntnerÄrztezeitung ET22.10. CE3.indd   1022898T3 SPK Existenzgruender Freie Berufe 2020 Praxis 210x297 KärntnerÄrztezeitung ET22.10. CE3.indd   1 06.10.20   13:0006.10.20   13:00
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29. OKTOBER 2020
                         

� KLAGENFURT/WS
		  Bezirksfortbildung Klagenfurt Stadt – Land
	 Thema: 	„State of the Art – Akute Diarrhoe: Klinik,  

Diagnostik & Therapie“
	 Ref.: 	Assoz. Prof. PD Dr. Alexander Moschen, PhD,  

Med. Univ. Innsbruck
	 Ort/Zeit: 	Hotel Sandwirth, 9020 Klagenfurt/WS, 18.00 Uhr Empfang, 

19.00 Uhr Vortragsbeginn
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Mag. Isabell Illaunig, E-Mail: illaunig@aekktn.at  
oder Fax: 0463/5856-45

		  Die Veranstaltung wird von Gebro Pharma unterstützt.
	Zuständig: 	Dr. Peter Mitterer
	 DFP: 	2 Medizinische Punkte

30./31. OKTOBER 2020� INTERNATIONALER ONLINE-KONGRESS
		  LKH-Villach und Österreichische Röntgengesellschaft
		  „2. Internationales AICI Forum für  

Künstliche Intelligenz in der Bilddiagnostik“

		
	 Details: 	www.aiciforum.com
		  Kostenlose Registrierung über www.aiciforum.com
	Zuständig: 	Prim. PD Dr. Thomas Kau, EBIR
	 DFP: 	8 Medizinische Punkte 

4. NOVEMBER 2020
                        

� HERMAGOR
		  Bezirksfortbildung Hermagor
	 Thema: 	„Diabetes und Niere“
	 Ref.: 	Ao. Univ.-Prof. Prim. Dr. Sabine Horn, LKH Villach
	 Ort/Zeit: 	Restaurant Bärenwirt, 9620 Hermagor, 19.00 Uhr
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Mag. Isabell Illaunig, E-Mail: illaunig@aekktn.at oder  
Fax: 0463/5856-45

		  Die Veranstaltung wird von Boehringer Ingelheim unter-
stützt.

	Zuständig: 	Dr. Bianca Harrer
	 DFP: 	2 Medizinische Punkte

6. NOVEMBER 2020
                      

� KLAGENFURT/WS
		  Fortbildungsreferat der Ärztekammer für Kärnten
		  „Ergometrie-Schulung“
	 Ref.: 	Universitätslektor Dr. Martin Gäbler, MSc, LKH Villach
	 Ort/Zeit: 	Ärztekammer für Kärnten, 9020 Klagenfurt/WS,  

14.00 – 18.00 Uhr
	 Kosten: 	€ 80,-- (inkl. Unterlagen und Verpflegung)
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Petra Tiller, Tel.: 0463/5856-17, Fax: 0463/5856-45,  
E-Mail: fortbildung@aekktn.at

	Zuständig: 	Dr. Claudia Waldhauser
	 DFP: 	5 Medizinische Punkte 
		  Anrechenbarkeit auf das ÖÄK-Diplom Sportmedizin:  

2 Stunden Theorie und 1 UE Praxisseminar

7. NOVEMBER 2020� TREFFEN
		  EKGKurs.com
		  „EKG-Kurs“
	 Ort/Zeit: 	Hotel eduCARE, 9521 Treffen/Ossiachersee, 9.00 – 17.30 Uhr
	 Kosten: 	€ 219,-- (inkl. Unterlagen und Verpflegung)
		  Anmeldung: https://ekgkurs.com
	 Details: 	E-Mail: kontakt@ekgkurs.com
	 DFP: 	8 Medizinische Punkte 

16. NOVEMBER 2020
                    

� KLAGENFURT/WS
		  Referat für Gender und Familienangelegenheiten der 

Ärztekammer für Kärnten
	 Thema: 	„Karenz und Kinderbetreuungsgeld“
	 Ref.: 	Dr. Lena Muttonen, AK Villach
	 Ort/Zeit: 	Ärztekammer für Kärnten, 9020 Klagenfurt/WS, 18.00 Uhr
		  Anmeldung – limitierte Teilnehmerzahl: Mag. Ingrid Köfler, 

E-Mail: genderundfamilie@aekktn.at oder Tel. 0463/5856-28
		  Übermittlung allfälliger Fragen:  

E-Mail: genderundfamilie@aekktn.at
	Zuständig: 	Dr. Barbara Castek

18. NOVEMBER 2020� WEBINAR
		  Klinikum Klagenfurt/WS – Abt. für Innere Medizin und 

Kardiologie
		  „cardio case day 2020“
	 Ref.: 	Dr. Jozsef Egresits, Dr. Michael Hackl,  

Prim. PD Dr. Hannes Alber; Klinikum Klagenfurt/WS
	 Zeit: 	16.30 – 18.30 Uhr
	 Link: 	https://us02web.zoom.us/j/89870526935? 

pwd=T2g2TG5WOTJUNEduQlZnQlhDOXk1dz09
		  Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Bristol-Meyers 

Squibb und Pfizer statt.
	 DFP: 	3 Medizinische Punkte

KÄRNTEN Online abrufbar unter: 
www.aekktn.at/Fortbildung

VERANSTALTER | Zeichenerklärung

Ärztekammer für Kärnten

Österr. Institut für Allgemeinmedizin

Aufgrund der derzeitigen Situation können Fortbildungen coronabedingt  
kurzfristig abgesagt werden. 
BITTE INFORMIEREN SIE SICH IM VORFELD BEIM VERANSTALTER.
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23. NOVEMBER 2020
                   

� KLAGENFURT/WS
		  Referat für Schmerztherapie und Palliativmedizin sowie 

Geriatriereferat der Ärztekammer für Kärnten
	Programm: 	„Patientenrechte im Vorsorgedialog“:  

Mag. Klaus Schöffmann, Notar
		  „Vorsorgedialog“: Dr. Susanne Zinell, LKH Villach
		  „Polypharmazie“: Dr. Barbara Hoffmann, Mag. Bettina 

Baumgartner, Klinikum Klagenfurt/WS
	 Mod.: 	MR Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc., Klinikum 

Klagenfurt/WS, Prim. Dr. Georg Pinter
	 Ort/Zeit: 	Hotel Dermuth, 9020 Klagenfurt/WS, 18.00 Uhr
		  Anmeldung erforderlich - limitierte Teilnehmerzahl:  

Petra Tiller, Tel.: 0463/5856-17, Fax: 0463/5856-45,  
E-Mail: fortbildung@aekktn.at

	Zuständig: 	MR Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc und  
Prim. Dr. Georg Pinter

	 DFP: 	2 Medizinische Punkte und 1 Sonstiger Punkt

24. NOVEMBER 2020
                   

� KLAGENFURT/WS
		  Bezirksfortbildung Klagenfurt Stadt – Land
	 Thema: 	„Mit Weitblick früh starten – Crashkurs Orale Diabetes 

Typ-2-Therapie“
	 Ref.: 	Dr. Sandra Zlamal-Fortunat, Klinikum Klagenfurt/WS
	 Ort/Zeit: 	Seepark Wörthersee Resort, 9020 Klagenfurt/WS, 18.30 Uhr
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl: 

Romana Erat, Tel. 0664/88145824 oder  
E-Mail: Romana.Erat@astrazeneca.com

		  Die Veranstaltung wird von AstraZeneca unterstützt.
	Zuständig: 	Dr. Peter Mitterer
	 DFP: 	2 Medizinische Punkte 

24. NOVEMBER 2020
                   

� WOLFSBERG
		  Bezirksfortbildung Wolfsberg und Völkermarkt
	 Thema: 	„Zielorientierte Diabetestherapie im Hinblick auf 

Differenzierung Typ I und Typ II, im Hinblick auf 
Begleiterkrankungen und im Hinblick auf aktuelle 
Leitlinien“

	 Ref.: 	Assoz. Prof. PD Dr. Harald Sourij, Med. Univ. Graz
	 Ort/Zeit: 	LKH Wolfsberg, 9400 Wolfsberg, 19.00 Uhr
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Mag. Isabell Illaunig, E-Mail: illaunig@aekktn.at  
oder Fax: 0463/5856-45

	Zuständig: 	Mag. Dr. Christian Brunnbauer
	 DFP: 	2 Medizinische Punkte 

27. NOVEMBER 2020                  � KLAGENFURT/WS
		  Junge Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ) in Kooperation 

mit dem Österreichischen Institut für Allgemeinmedizin 
(ÖIfAM)

		  „Get-together zur Fortbildungsreihe Case Cafe Kärnten“
		  Ziel ist es, das Thema Fortbildungen für junge Allgemeinme-

diziner wieder interessant zu gestalten. Das „Get-together“ 
findet mit zukünftigen Vortragenden statt um Fragen zu 
klären und Termine zu konkretisieren 

	 Ort/Zeit: 	Ärztekammer für Kärnten, 9020 Klagenfurt/WS, 19.30 Uhr
		  Anmeldung unbedingt erforderlich:  

E-Mail: ausbildung@allmed.at
	 Details: 	www.jamoe.at oder www.allmed.at
	Zuständig: 	Dr. Corinna Gradischnig, Dr. Madeleine Leustik,  

Dr. Wilfried Tschiggerl

30. NOVEMBER 2020
                   

� KLAGENFURT/WS
		  Fortbildungsreferat der Ärztekammer für Kärnten
	 Thema: 	„Rechtsherzdysfunktion und pulmonaler Hypertonus: 

Ursachen, Outcome, Therapieoptionen“
	 Ref.: 	Dr. Carl Kaulfersch, Dr. Tamara Buchacher,  

Klinikum Klagenfurt/WS
	 Ort/Zeit: 	Ärztekammer für Kärnten, 9020 Klagenfurt/WS, 19.00 Uhr
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Petra Tiller, Tel.: 0463/5856-17, Fax: 0463/5856-45,  
E-Mail: fortbildung@aekktn.at

	Zuständig: 	Dr. Claudia Waldhauser
	 DFP: 	2 Mediznische Punkte

3. DEZEMBER 2020
                       

� KLAGENFURT/WS
		  Fortbildungsreferat und Referat für Lehrpraxis der Ärztekam-

mer für Kärnten
		  „Lehrpraxisleiter-Seminar“
	 Ref.: 	Dr. Maria Korak-Leiter, Obfrau-Stv. der Kurie der niedergelas-

senen Ärzte; KAD-Stv. Mag. Klaus Mitterdorfer, Michael 
Salbrechter, Ärztekammer für Kärnten; MR Dr. Reinhold Glehr, 
Arzt für Allgemeinmedizin

	 Ort/Zeit: 	Ärztekammer für Kärnten, 9020 Klagenfurt/WS,  
17.00 – 20.30 Uhr

		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  
Petra Tiller, Tel. 0463/5856-17, Fax: DW 45, 
E-Mail: fortbildung@aekktn.at

	Zuständig: 	Dr. Claudia Waldhauser
	 DFP: 	4 Sonstige Punkte

9. DEZEMBER 2020
                       

� SEEBODEN
		  Bezirksfortbildung Spittal/Drau
	 Thema: 	„Die onkologische Rehabilitation im Humanomed 

Zentrum Althofen: Der Weg zurück ins Leben. Therapie 
organischer Defekte, Lebensstilmodifikationen und 
psychosoziale Unterstützung“

	 Ref.: 	Prim. Dr. Elisabeth Isak, Humanomed Zentrum Althofen
	 Ort/Zeit: 	Gasthof Postwirt, 9871 Seeboden, 19.00 Uhr
		  Das Humanomed Zentrum Althofen lädt zu einem Imbiss ein.
		  Anmeldung erforderlich – limitierte Teilnehmerzahl:  

Mag. Isabell Illaunig, E-Mail: illaunig@aekktn.at  
oder Fax: 0463/5856-45

	Zuständig: 	Dr. Herwig Linder
	 DFP: 	2 Medizinische Punkte

ÖÄK-DIPLOMLEHRGANG 
AKUPUNKTUR 2021

Akupunktur A1: 13./14. Feber 2021 Klagenfurt/WS
Akupunktur A2: 6./7. März 2021 Klagenfurt/WS
Akupunktur A3: 24./25. April 2021 Pörtschach/WS
Schädelakupunktur – YNSA: 29./30. Mai 2021 Pörtschach/WS

Information:  
E-Mail: manfred.richart@wienkav.at;  
www.akupunktur.at, www.tcmsymposium.at
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11. DEZEMBER 2020� WARMBAD-VILLACH
		  Sanicademia Fortbildungsverein
		  „Jubiläumsfachtag – 10 Jahre Abteilung für Psychiatrie 

und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach: 
Herausforderungen der Psychiatrie in der Gegenwart 
und Zukunft“

	 Ort/Zeit: 	Karawankenhof, 9504 Warmbad-Villach, 8.00 Uhr Registrie-
rung und Get Together, 9.00 Uhr Begrüßung, 9.30 Uhr 
Vortragsbeginn

		  Wiss. Leitung: Prim. Dr. Christa Rados
	 Kosten: 	€ 145,--
		  Details und Anmeldung: www.sanicademia.eu

BUNDESLÄNDER
27.-29. OKTOBER 2020� WIEN
		  III. Medizinische Abteilung Hanusch Krankenhaus Wien und 

Klinische Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie 
der Klinik für Innere Medizin I – Med. Univ. Wien

		  „XVIII. Hämatologiekurs 2020“
		  Anmeldung:  

https://registration.azmedinfo.co.at/haematologiekurs2020

1.-3. NOVEMBER 2020� SALZBURG
		  Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) 
		  „Jahrestagung 2020“
	 Details: 	www.atcardio.at

5.-7. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedi-

zin und der sexuellen Gesundheit
		  „7. Kongress – Sexualmedizin Interdisziplinär“
	 Details: 	www.sexualmedizin.or.at

5.-12. NOVEMBER 2020� WALDKIRCHEN
		  Medizinische Fortbildungsakademie OÖ (MedAk)
		  „ÖÄK-Diplom Psychosomatische Medizin“
		  Details und weitere Termine: www.medak.at

6. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Gesellschaft für Ethik und Recht in der 

Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖGERN)
		  „8. Symposium - Präklinische Patientenversorgung der 

Zukunft: Neue Konzepte, Personal und Gewaltschutz“
		  Details und Anmeldung: www.oegern.at

6./7. NOVEMBER 2020� LINZ
		  Österreichische Gesellschaft für Allgemein- & Familienmedi-

zin (ÖGAM)
		  „ÖGAM-Moderatorentraining für Qualitätszirkel im 

Gesundheitswesen“
		  Details: www.oegam.at

6./7. NOVEMBER 2020� SALZBURG
		  Arbeitsgruppe für Kardiovaskuläre Intensivmedizin und 

Notfallmedizin der Österreichischen Kardiologischen 
Gesellschaft

		  „ÖSKIM 2020 – Österreichisches Symposium für 
Kardiovaskuläre Intensivmedizin“

		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/oeskim20

6./7. NOVEMBER 2020� ONLINE-SYMPOSIUM
		  Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forschung und Fortbildung
		  „Das bewegte Herz 2020 –  

Integrative Bewegungsmedizin“
		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/dbh20

7. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Verein zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der 

Arteriosklerose, Thrombose und vaskulären Biologie (ATVB)
		  Tagung: „Kardiologische Fortbildungsseminare 

– Herzinsuffizienz 2020“
		  Online-Anmeldung:  

https://registration.maw.co.at/kardioherz20

7. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österrreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und 

Hepatologie – ARGE Endoskopie
		  „Sedoanalgesie und Notfallmanagement in der 

gastrointestinalen Endoskopie“
		  Details und weitere Termine:  

http://www.azmedinfo.co.at/argeendoskopie

7. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Gesellschaft für ärztliche und zahnärztliche 

Hypnose (ÖGZH)
		  „Hypnose Schnupperseminar 2020“
		  Details und weitere Termine: www.oegzh.at

Österreichisches Institut für  
Allgemeinmedizin (ÖIfAM)

Thema: 

„Der Notfall in Ihrer Ordination“
Fortbildung gem. QS-VO 2012 § 8 (4)

Ref.: Dr. M. Köstenberger, ERC-ALS-Instruktor

Ort: in Ihrer Praxis – vereinbaren Sie mit Kollegen/innen,  
Ihren Teams und uns einen Termin in Ihrer Praxis  

(2 bis max. 8 TeilnehmerInnen)

Kosten: € 594,-- für ÖIfAM-Mitglieder,  
€ 660,-- für Nicht-Mitglieder

Zuständig: Dr. W. Tschiggerl

Anmeldung erforderlich:  
Sekretariat Tel. 0463/55449, Fax: 0463/514624,  

E-Mail: institut@allmed.at, www.allmed.at

DFP: 5 Medizinische Punkte
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9./10. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Forum für Medizinische Fortbildung (FOMF)
		  „Allergologie Update Refresher“
		  Details und weitere Termine Update Refresher Kurse:  

www.fomf.at

13. NOVEMBER 2020� LINZ
		  Ordensklinikum Elisabethinen Linz –  

Abteilung für Kardiologie
		  „Herzinsuffizienz – Update 2020“
		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/kardiolinz20

13./14. NOVEMBER 2020� WIENER NEUSTADT
		  Ärztekammer für Niederösterreich und Landesklinikum 

Wiener Neustadt
		  „Orthopädisch-Traumatologisch-Physikalischer 

Grundkurs II – OTP GK II: Untere Extremitäten mit 
Lenden-, Becken-, Hüftregion“

		  Zur Erlangung des ÖÄK-Diploms Sportmedizin
	 Kosten: 	Grundkurs € 170,--; Praxisseminar € 90,--
		  Anrechenbarkeit: 10 Stunden Grundkurs, 4 Stunden 

Praxisseminar
		  Anmeldung: E-Mail: nechvatal@arztnoe.at,  

Tel. +43/1/53751-245, Fax-DW: 208
	 DFP: 	14 Medizinische Punkte

14. NOVEMBER 2020� OBERPULLENDORF
		  Burgenländische Gesellschaft für Allgemein- und Familien-

medizin (BUGAM)
		  „Der onkologische Patient in der  

Allgemeinmediziner Praxis“
		  Anmeldung: E-Mail: bugam@bnet.at

16./17. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Vereinigung für Notfallmedizin (AAEM)
		  „11. Jahrestagung“
	 Details: 	www.aaem.at

19./20. NOVEMBER 2020� TRIEST
		  Sanicademia Fortbildungsverein
		  „Pädiatrietage der ÖGKJ 2020“
	 Details: 	www.sanicademia.eu

19.-21. NOVEMBER 2020� SALZBURG
		  Österreichische Diabetesgesellschaft (ÖDG)
		  „48. Jahrestagung“
	 Details: 	www.oedg.org

20. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Arbeitsgruppe Pädiatrische Dermatologie der Österreichi-

schen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie
	 	 „11. Kinder-Haut-Tag“
	 Details: 	E-Mail: azmedinfo@media.co.at

20. NOVEMBER 2020� LINZ
		  Ordensklinikum Elisabethinen Linz, Abteilung Kardiologie
		  „Rund ums EKG – Ein Update in klinischer Kardiologie“
		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/kardioekglinz20

26.-28. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie und 

Rehabilitation (ÖGR)
		  „Jahrestagung“
	 Details: 	www.rheumatologie.at

26.-28. NOVEMBER 2020� GRAZ
		  Steirische Akademie für Allgemeinmedizin (Stafam)
		  „51. Kongress für Allgemeinmedizin – vom Überfluss … 

und Mangel, Ausgleich und Balance“
	 Details:	  www.stafam.at

27./28. NOVEMBER 2020� WIEN
		  Rudolfstiftung Wien, 2. Medizinische Abteilung
		  „Kardiologie Update 2020:  

Diagnose – Prävention – Intervention“
		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/kardioupdate20

27.-29. NOVEMBER 2020� PIESENDORF
		  Ärztekammer für Salzburg
		  Salzburger Sportärztetage – Orthopädisch-traumatolo-

gischer Grundkurs IV: Praxisseminar und Ärztesport“
		  Anrechenbarkeit auf das ÖÄK-Diplom Sportmedizin:  

10 UE Grundkurs (Theorie), 2 UE Praxisseminar,  
4 UE Ärztesport

	 Details: 	E-Mail: fortbildung@aeksbg.at

2. DEZEMBER 2020� WEBINAR
		  Netzwerk Essstörungen
		  „1. Internationales Wissenschaftliches Webinar  

Netzwerk Essstörungen 2020“
	 Details: 	www.netzwerk-essstoerungen.at

3.-5. DEZEMBER 2020� WIEN
		  Österreichische Gesellschaft für Dermatologie  

und Venerologie
		  „Jahrestagung“
		  Anmeldung: www.mondial-congress.com

5. DEZEMBER 2020� WIEN
		  Verein zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der 

Arteriosklerose, Thrombose und vaskulären Biologie (ATVB)
	 Tagung: 	„Kardiologische Fortbildungsseminare – Antithrombo-

tische Therapie bei Herzerkrankungen 2020“
		  Anmeldung: https://registration.maw.co.at/anti20

12. DEZEMBER 2020� WIEN
		  Innere IV, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie 

Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern
		  „GastroHighlights 2020“
	 Details: 	www.gastrohighlights.org
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Fortbildungsreferat – 
Neuerungen
Anfang nächsten Jahres wird die 3. Novelle der Verord-
nung über ärztliche Fortbildung in Kraft treten, die eini-
ge Änderungen mit sich bringen wird.

Unter anderem dürfen keine Blanko-Teilnahmebestäti-
gungen mehr ausgegeben werden. Die Fortbildungs-
punkte werden elektronisch gebucht. Bei Bedarf kann 
man zusätzlich eine Teilnahmebestätigung in Papier-
form im Fortbildungsreferat der Ärztekammer anfor-
dern. Sofern Teilnahmebestätigungen in Papierform 
ausgegeben werden, hat der Fortbildungsanbieter da-
für Sorge zu tragen, dass ausschließlich personalisierte 
Bestätigungen ausgegeben werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Teilnahmebestäti-
gung direkt aus dem Fortbildungskonto auszudrucken. 
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Alle Fortbildungsveranstaltungen sind auch 
auf der Homepage der Ärztekammer für Kärnten einzusehen!

Das Öffentliche Krankenhaus Waiern bei Feldkirchen ist ein  
Kompetenzzentrum für Akutgeriatrie und Psychosomatik.

Wir suchen in Voll� oder Teilzeit

Fachärztin/�arzt für Innere Medizin (m/w/d) 
Jahresbruttogehalt von ca. 82.500 € für 40 Wochenstunden (fünf Jahre 
Berufserfahrung ab dem Jus Practicandi, inklusive fixer Zulagen,  
exklusive Über� und Mehrarbeitsstundenzuschläge)

Wir bieten
• interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem engagierten Team
• flexible Dienstplangestaltung mit wenigen Nachtdiensten
• attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
• Kostenloser Parkplatz vor dem Haus
• Kinderbetreuung vor Ort
• Umzugsservice

Nähere Informationen und Bewerbung unter:
jobs.diakonie�delatour.at

Das OptimaMed Gesundheitsresort Bad St. Leonhard sucht zur Verstärkung des 
Teams ab sofort in Teil- oder Vollzeit eine/n

Wenn Sie Teil unseres Unternehmens werden möchten, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung unter senecuragruppe.at mit der Kennziffer 2020-2958.

Kontakt: Martin Essmann, Direktor 
T  +43 (0)4350 380 70-0; Obdacherstraße 105, 9462 Bad St. Leonhard

ÄRZTIN/ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
FÜR DIE GESUNDHEITSVORSORGE AKTIV (GVA)

Anforderungen

• Abgeschlossenes Medizinstudium mit Jus practicandi
• Abgeschlossenes ÖÄK-Diplom für Kur-, Präventivmedizin und Wellness 

sowie Notarztdiplom von Vorteil
• Eintragung in die Liste der Österreichischen Ärztekammer
• Weitere Zusatzqualifikationen wie Sport- und Ernährungsmedizin,  

Akupunktur, etc. von Vorteil

Mein optimaler Job im  
Ärzteteam bei OptimaMed

Wir bieten Ihnen

• Interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Flexible und familienfreundliche Dienstzeiten ohne  

Verpflichtung zu Nacht- und Wochenenddiensten

• Das Grundgehalt als Basis bilden EUR 70.000,-  
brutto pro Jahr ohne Zulagen bei Vollzeit. Bereit-
schaft zur entsprechenden Überzahlung, die sich 

nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung richtet.

Von der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee, Abt. Gesundheit, Jugend und 
Familie, werden Planstellen für eine/einen 

Ärztin/Arzt  
für Allgemeinmedizin 
in Voll- bzw. Teilzeit
mit facharztentsprechender krankenanstalten- 
äquivalente Entlohnung ausgeschrieben.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Amtstafel auf der Homepage der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee unter www.klagenfurt.at
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Sportherz und Herzsport – Empfehlungen für die 
sportkardiologische Praxis
232 Seiten, 89 Abb.  ❙  Hrsg.: Berrisch-Rahmel/Rost/Stumpf
THIEME VERLAG, 2020  ❙  ISBN: 9783131751010

Den Autoren ist es mit diesem 
Buch gelungen, ein wirklich 
empfehlenswertes und prakti-
sches Werk zur Sportkardiolo-
gie und Sport bei kardialen 
Erkrankungen zu erstellen. 
Dabei lehnt sich der Inhalt an 
das von den Autoren mitver-
fasste Curriculum Sportkar-
diologie der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie an.
Im ersten Teil über das Sport-
herz werden die Grundlagen, 
Effekte von Bewegung auf das 
kardiale System, Bewegungs-
empfehlungen sowie die Ent-
wicklung des Sportherzens 
(Was ist normal – was ist pa-
thologisch?) und seine echo-
kardiografische Untersu-
chung dargestellt. Anschlie-
ßend folgen typische sport-

kardiologische Differenzialdi-
agnosen (verschiedene Kar-
diomyopathien, Myokarditis, 
Koronaranomalien) und ein 
Abschnitt über rhythmologi-
sche Aspekte, insbesondere 
EKG-Diagnostik und -Verände-
rungen.
Der zweite Teil ist dem Herz-
sport und -rehabilitation ge-
widmet und gibt Auskunft 
über die Beurteilung der Be-
lastbarkeit und Trainingsemp-
fehlungen, kardialen Erkran-
kungen (wie KHK, Herzinsuffi-
zienz, Rhythmusstörungen, 
Myokarditis, Hypertonie, Dia-
betes, Klappenvitien, pulmo-
nale Hypertonie) und Sport, 
aber auch Genderaspekte, Do-
ping, Übertraining, Extrem-
sport, Hitze und Kälte, Tau-

chen, Höhenmedizin und zu-
letzt Risiken bei Flugreisen.
Das Buch ist systematisch und 
kompakt geschrieben und 
sehr gut referenziert, bleibt 
aber dennoch flüssig im Text, 
sodass man es gerne zur Hand 
nimmt. Für den klinischen All-
tag finden sich viele prakti-
sche Hinweise, wie beispiel-
hafte Trainingspläne, Checklis-
ten, Hinweise für spezielle Si-
tuationen (z.b. Sport mit im-
plantiertem Defibrillator) oder 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Trainingsadhärenz.
Es ist ideal für alle, die am The-
ma interessiert sind und sich 
darin einlesen oder vertiefen 
wollen, besonders aber für 
SportärztInnen, die Sportvor-
sorgeuntersuchungen und 

Sportfreigaben durchführen, 
sowie für KollegInnen (Allge-
mein- und FachärztInnen), die 
mit kardialen Fragestellungen 
(was an Bewegung erlaubt 
oder empfohlen ist) befasst 
sind oder wo Bewegung und 
Sport als hocheffektives The-
rapeutikum angewendet wird, 
wie in der kardialen Rehabili-
tation.

Dr. Martin GÄBLER, MSc

Laparo-endoskopische Hernienchirurgie
502 Seiten, 257 Abb.  ❙  Hrsg.: Bittner/Köckerling/Fitzgibbons/LeBlanc/Mittal/Chowbey
SPRINGER VERLAG, 2018  ❙  ISBN: 9783662560891 

Auf mehr als 450 Seiten und in 
drei großen Kapiteln unter-
teilt, bietet das chirurgische 
Lehrbuch „Laparo-endoskopi-
sche Hernienchirurgie“ von 
Bittner/Köckerling/Fitzgib-
bons/LeBlanc/Mittal/Chow-
bey einen außergewöhnlich 
guten Überblick über die ver-
schiedenen Operationstechni-
ken im Bereich der Hernienchi-
rurgie. Das Buch ist 2018 er-
schienen. Das Werk baut sich 
übersichtlich und systema-
tisch in drei Bereiche auf, wo-
bei sich das erste Kapitel um 
Leistenhernien, das zweite Ka-
pitel um Bauchwand- und Na-
belhernien und das dritte um 
Hiatushernien handelt. Jedes 
Kapitel wird unterteilt in ana-

tomische Grundlagen, Diag-
nostik, Klassifikationen, Indi-
kationen zur Operation, Pati-
entenauswahl, prä- und post-
operatives Management so-
wie in Operationsbeschrei-
bungen der jeweiligen Region. 
In jedem Kapitel werden zu-
sätzlich komplexe Hernien so-
wie Komplikationen der Ope-
rationen erläutert.  Ebenso 
werden die modernsten Tech-
niken, wie Roboterchirurgie, 
mit herkömmlichen minimal-
invasiven Operationstechni-
ken verglichen. Diese erste 
Auflage des Buches beinhaltet 
250 farbige Abbildungen und 
dutzende gut übersichtliche 
Tabellen. Mehrere bunte, intra-
operativ geschossene Fotos 

zeigen und beschreiben auch 
die wichtigsten Arbeitswege 
einer Operation. Positiv zu 
werten ist, dass nach jedem 
Kapitel auch eine umfassende 
weiterführende Literaturliste 
angefügt ist. Mit ihrer Hilfe 
wird eine Weiterbildung und 
das Vertiefen in die wissen-
schaftlichen Publikationen des 
aktuellen Kapitels erleichtert. 
Im Lehrbuch „Laparo-endos-
kopische Hernienchirurgie“ 
werden einem nicht nur sämt-
liche minimalinvasive operati-
ve „Know-hows”, sondern 
ebenso mögliche Pitfalls und 
deren Vermeidung deutlich er-
klärt. Zusammenfassend eig-
net sich das Buch „Laparo-en-
doskopische Hernienchirur-

gie“, welches beim Springer 
Verlag erschienen ist, hervor-
ragend für die Aus- und Wei-
terbildung und den Praxi-
salltag, da in diesem Buch die 
einzelnen Operationsschritte 
sowie das Vorgehen bei kom-
plexen Hernien von Experten 
sehr detailliert weitergegeben 
werden.

Dr. Gergely KOVACS
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Museum des Nötscher Kreises – Freskenzyklus Anton Kolig

Noch bis 1. November gibt es die Möglichkeit, die mobile Ausstel-
lung „CARINTHIja 2020“ in Klagenfurt zu besuchen. Nach Völker-
markt, Feldkirche, Villach und Großglockner – Franz Josefshöhe 
hat die Schau nun am Neuen Platz Station gemacht. 
Die Ausstellung tritt mit der Bevölkerung in einen Dialog und un-
ternimm, ausgehend von den Kernereignissen 1918 bis 1920, eine 
Zeitreise durch 100 Jahre Kärntner Geschichte. Die Entwicklung 

Europas wird anhand ausgesuchter Biografien und persönlicher 
Geschichten erzählt. Sie regen mit ihrer multimedialen Ausstat-
tung zur interaktiven Teilnahme an. 
Die Ausstellung erlaubt auch einen Blick in die Zukunft, auf die 
künftige Entwicklung Kärntens. Gegenwart und Zukunft werden 
in Form von speziellen Vermittlungsebenen und durch Begleitpro-
gramme erlebbar. 
Es ist der letzte Auftritt der Ausstellung in diesem Jahr. Im nächs-
ten Jahr sind weitere Termine in Spittal/Drau, St. Veit/Glan, Herma-
gor, Wolfsberg geplant.

Anton Koligs Freskenzyklus
Aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der Kärntner Volksabstimmung 
beschäftigte sich das Museum des Nötscher Kreises mit dem be-
deutenden Freskenzyklus, den Anton Kolig von 1929 bis 1930 zu-
sammen mit einer kleinen Gruppe seiner Stuttgarter Studenten in 
einem Konferenzraum des Klagenfurter Landhauses zum 10-Jahr-
Jubiläum der Volksabstimmung gestaltete.
Die modernen und für die damalige Zeit unkonventionellen Male-
reien stießen auf Unverständnis und Empörung und gipfelten 
1938/39 in ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten als „ent-
artete Kunst“. Somit blieb der Nachwelt von diesem bemerkens-

CARINTHIja in  
Kunst und Wissenschaft

Die großen Feierlichkeiten zum Hundertjahrjubiläum der Kärntner Volksabstimmung sind vorbei,  
doch das Ereignis wirkt in Ausstellungen und Veranstaltungen weiter, bis ins Jahr 2021 hinein.

„CARINTHIja 2020“ Ausstellung am Neuen Platz in Klagenfurt
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MUSIK & THEATER:

Klagenfurt
Stadttheater Klagenfurt:
	 „Elektra“ – 29.10., 7.11., 10.11.2020
	 „Servus Srecno Kärntenpark“ 
– 30.10., 3.11., 4.11.2020 

	 „Alcina“ – 28.10., 31.10., 6.11., 15.11., 
17.11., 19.11., 21.11., 25.11., 28.11., 
5.12., 11.12.2020

Konzerthaus Klagenfurt:
	 „Omar Sarsam – Herzalarm“ 
– 4.11.2020

	 „Elisabeth Harnik & Joelle Leandre“ 
– 10.11.2020

	 „Beethovenphilharmonie“ – 11.11.2020
	 „Erwin Kropfitsch und Milos Mlejnik“ 
– 19.11.2020

	 „KSO – Kärntner Sinfonieorchester 
– Bruckner VII“ – 20.11.2020

	 „Alfred Dorfer“ – 21.11.2020

AUSSTELLUNGEN:

Klagenfurt:
	 Stadtgalerie Klagenfurt:

  „KÄRNTEN / KOROSKA von A bis Z“ 
– bis 17.1.2021

	 Living-Studio:
  „REINFRIED WAGNER“ – bis 

25.10.2020
  „MARIANNE BÄHR – Streifen“ – 

10.11.2020 bis 17.1.2021
	 Alpen-Adria-Galerie:

  „BURGIS PAIER“ – 28.10. bis 
6.12.2020

   TERMINE

werten Monumentalwerk Koligs nur eine Serie von Schwarz-Weiß-
Fotos erhalten.
Das Museum des Nötscher Kreises hat in einem gemeinsamen 
Ausstellungsprojekt mit dem Klagenfurter Landhaus den Versuch 
unternommen, diese Wandmalereien dokumentarisch zu rekonst-
ruieren sowie der Frage nach ihrer möglichen Farbigkeit und ihres 
optischen Effekts nachzugehen. Neben Schwarz-Weiß-Reproduk-
tionen der Fresken in Originalgröße und Gemälden Koligs aus der 
Zeit um 1930 werden Werke von KunststudentInnen der Wiener 
Universität für angewandte Kunst sowie der Künstlerin Elisabeth 
Wedenig gezeigt, die sich mit diesem Monumentalwerk schöpfe-
risch auseinandergesetzt haben.
Die Reflexionen über Anton Koligs zerstörte Fresken sind bis  
31. Oktober im Klagenfurter Landhaus und bis 1. November im 
Museum des Nötscher Kreises zu sehen.

Mehrsprachigkeit interaktiv
Sprachbrücken/ Jezikovni mostovi ist eine interaktive Wanderaus-
stellung, die der Elternverein des Slowenischen Gymnasiums in 
Klagenfurt initiiert hat. BesucherInnen haben die Möglichkeit, 
Zwei- und Mehrsprachigkeit mit allen Sinnen zu entdecken und zu 
erleben. Dadurch soll das Bewusstsein für die regionale Zwei- und 
Mehrsprachigkeit gestärkt und einer breiten Öffentlichkeit ver-
mittelt werden.
Dazu gibt es Informationen zu verschiedenen Themen in deut-
scher und slowenischer Sprache, lustige Spiele sowie Hör- und Vi-
deobeiträge, die via QR-Code direkt am Smartphone abgespielt 
werden. So kann jeder seinen Sprachschatz selbst testen und er-

weitern. Weiterführende Aufgaben können von Klassen auch im 
Unterricht bearbeitet werden.
Besonders interessant für SchülerInnen ist der begleitende kreati-
ve Sprachwettbewerb, der von 21. September bis 10. Dezember 
stattfindet: Slowenisch-Studierende der Alpen-Adria-Universität 
haben dafür eine App mit einem Sprachenquizz programmiert. 
Slawismen und Germanismen, Dialektwörter und Redewendun-
gen, Sprachspiele und Sprachkunstwerke stehen dabei im Mittel-
punkt. Zu gewinnen gibt es eines von drei iPads.
Im September war die Ausstellung im Slowenischen Gymnasium 
in Klagenfurt zu sehen. Von 5. bis 19. November soll sie in die Hö-
here Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe St. Peter nach St. Jakob 
im Rosental und von 26. November bis 10. Dezember in das Alpen-
Adria-Gymnasium Völkermarkt wandern.

Jugend und Volksabstimmung
Die sicherste Form, in Zeiten wie diesen 
eine Veranstaltung abzuhalten, ist online. 
Und so laden die Fachhochschule Kärnten 
und Pädagogische Hochschule Kärnten zu 
einer zweitägigen Online-Tagung mit vor-
abendlicher Eröffnungsveranstaltung zum 
Thema „Jugendbeteiligung und Demokra-
tisierung im Zeitalter der Beschleunigung: 

Historische Reflexionen – Gegenwartsana-
lysen – Zukunftsperspektiven“
Von 9. bis 11. November wird das Thema 
Jugendbeteiligung in ihrer gesellschafts-
politischen Dimension in zeitbezogenen 
Schritten erörtert. Den Anfang mit macht 
eine historische Reflexion zur demokratie-
politischen Bedeutung der Kärntner Volks-

abstimmung und gegenwärtigen Pers-
pektiven zu Jugendpartizipation, um zu-
letzt die Möglichkeiten der Mitwirkung 
jugendlicher politischer AkteurInnen zu-
kunftsorientiert und im Kontext digitaler 
Kommunikationsformen zu diskutieren. 
carinthija2020@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/carinthija2020
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Jetzt Termin 

vereinbaren!

Beste Behandlung 
für Ihre Finanzen.

Wir machen kärntenweit 
Hausbesuche.

Franz Gerd Imöhl 
05 0100 6 30234 
ImoehlF@kspk.at

Mag. Johannes Dotter
05 0100 6 30422 
DotterJ@kspk.at 

Was zählt, sind die Menschen. 


